
der Art, die die Internationale Arbeits
organisation oder irgend jemand sonst bil
ligen würde« bezeichnete. Als in den sieb
ziger Jahren das >Arbeitskräftereservoir< 
auf den Neuen Hebriden austrocknete, 
wandten sich die eher Sklavenhändlern 
ähnlichen >Werber< den Salomonen zu. 
Obwohl im Zuge der Errichtung der briti
schen Kolonialherrschaft in diesem Raum 
die schlimmsten >Auswüchse< beseitigt 
wurden, ging die Rekrutierung für das 
australische Queensland bis 1904 und für 
Fidschi bis 1911 weiter. Insgesamt fast 
19 000 Salomoner wurden Schätzungen zu
folge nach Queensland gebracht, mehr als 
10 000 nach Fidschi; viele sahen ihre Hei
mat nicht wieder. 
1874 wurde Fidschi (das 1970 die Unab
hängigkeit erlangen sollte) britische Kolo
nie, 1877 das Amt des Hochkommissars 
für die Westpazifik-Inseln< geschaffen, 1893 
das Protektorat über einen Teil der Insel
gruppe der Salomonen errichtet und 1899, 
nach einer Abstimmung der territorialen 
Ansprüche mit dem Deutschen Reich, in 
seinen endgültigen Grenzen festgelegt. In 
der Kolonialzeit zerbrachen der Einfluß der 
christlichen Missionen und die Arbeit auf 
den in britischem und australischem Besitz 
befindlichen Kopra-Plantagen die traditio-
nale Sozialordnung. Zu Beginn des Jahr

hunderts ging die Einwohnerzahl der Inseln 
zurück, anscheinend nicht zuletzt auf Grund 
der von Europäern eingeschleppten Krank
heiten. Im Zweiten Weltkrieg wurden die 
Salomonen Kriegsschauplatz; die Schlacht 
um Guadalcanal, die den japanischen Vor
marsch im Südpazifik stoppte, fand in die
sem Raum statt. Der Krieg zog die Insel
bewohner in Mitleidenschaft, führte aber 
auch zur Entstehung der antikolonialen 
>Marching Rule<-Bewegung, die der Kolo
nialherrschaft in Gestalt von Verwaltung, 
Kirchen und Plantagenwirtschaft Wider
stand leistete; die von der Kolonialmacht 
gewaltsam unterdrückte Bewegung war in 
den Jahren 1946 bis 1952 hauptsächlich 
auf der bevölkerungsreichsten und zugleich 
am wenigsten >verwestlichten< Insel Ma-
laita stark. 
Mit 28 560 Quadratkilometern und über 
200 000 Einwohnern waren die Salomonen 
seit der Unabhängigkeit Fidschis das größ
te noch von Großbritannien verwaltete Ge
biet im Pazitifk. Zu Jahresbeginn 1976 wur
de die interne Selbstregierung eingeführt. 
Gemäß dem >klassischen< britischen Mo
dell der Entkolonisierung fand im Septem
ber 1977 in London eine Verfassungskon
ferenz statt; der Tag der Unabhängigkeit 
war der 7. Juli 1978. Staatsoberhaupt ist 
die englische Königin; sie wird von einem 

einheimischen Generalgouverneur vertre
ten. Premierminister ist Peter Kenilorea; 
das Amt des Generalgouverneurs hat Bad-
deley Devesi inne. Als Richtlinien seiner 
Politik hat Kenilorea »self-reliance« und 
»Kooperation innerhalb der Region«bezeich-
net. Hauptstadt des Landes ist Honiara, auf 
der Insel Guadalcanal gelegen. Etwa 94 vH 
der Bevölkerung sind Melanesier, die unter
schiedliche lokale Sprachen sprechen; 
überörtlich spielen Englisch, die Amtsspra
che, und Pidgin die Hauptrolle. Nur 5 vH 
der Salomoner hängen noch autochthonen 
Religionsformen an, die übrigen 95 vH ge
hören christlichen Kirchen, deren größte 
die anglikanische ist, an. Die Wirtschaft ist 
nach wie vor agrarisch geprägt; Hauptaus
fuhrgüter sind Kopra, Hölzer und Fisch. 
Die Fischerei hat in den letzten Jahren 
einen Aufschwung genommen. Der größte 
Teil des gewerbsmäßigen Fischfangs wird 
von einer japanischen Gesellschaft betrie
ben; auch die Plantagen sind größtenteils 
noch in ausländischem Besitz. Handelspart
ner der Salomonen sind vor allem Japan, 
das in den letzten Jahren mehr als die 
Hälfte der Exporte aufnahm, und Austra
lien. Red 

Beitrag 42: Prof. Dr. Helmut Bley, Hannover (HB); 
43: Dr. Wilhelm Bruns, Bonn (WB); 47, 48: Norbert J. Prill, Bonn (NJP); 44, 45, 46: Dr. Rüdiger Wolf
rum, Bonn (Wo); 49: Redaktion (Red). 
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Abrüstung 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Schlußdokument der zehnten Sonder tagung der Genera lversammlung. — Resolution S-10/2 vom 30. J u n i 1978 
Die Generalversammlung, 
— beunruh ig t über die Gefahr, die das Vor

handensein von Kernwaffen und das an
ha l tende Wettrüsten für den For tbes tand 
der Menschheit darstellen, und eingedenk 
der Verwüstung, die alle Kriege anr ichten, 

— überzeugt, daß Abrüstung und Rüstungs
begrenzung, insbesondere im nuklea ren 
Bereich, zur Abwendung der Gefahr eines 
Atomkriegs und zur Stärkung des Welt
friedens und der in terna t ionalen Sicherheit 
sowie für den wirtschaftlichen und sozia
len Fortschri t t al ler Völker von entschei
dender Bedeu tung sind und damit die Ver
wirkl ichung der neuen Weltwirtschaftsord
nung erleichtern, 

— auf Grund ihres Beschlusses, die Grundla
gen für eine in te rna t iona le Abrüstungs
strategie zu schaffen, die durch koordi 
nier te , beharr l iche Bemühungen, bei denen 
die Vereinten Nat ionen eine wi rksamere 
Rolle spielen sollten, eine al lgemeine u n d 
vollständige Abrüstung un te r wi rksamer 
in ternat ionaler Kontrol le ans t rebt , 

> n immt das folgende Schlußdokument dieser Sondertagung der Genera lversammlung über Abrüstung an: 

I. EINLEITUNG 
1. Von j ehe r war eines der wichtigsten An
liegen der Menschheit die Verwirkl ichung des 
Ziels der Sicherheit, die ein u n t r e n n b a r e r 
Bestandtei l des Friedens ist. Seit langem ver 
suchen die Staaten, ihre Sicherheit durch den 
Besitz von Waffen zu gewährleister. Zwar 
hing ih r For tbes tand in einzelnen Fällen ta t 

sächlich von der Verfügbarkeit geeigneter Verteidigungsmit tel ab. Aber das Anhäufen von Waffen, insbesondere von Kernwaffen, stellt heu te weit eher eine Gefahr als e inen Schutz für die Zukunf t der Menschheit dar . Deshalb ist es an der Zeit, diesen Zustand zu beenden, in den in ternat ionalen Beziehungen auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten u n d Sicherheit durch Abrüstung anzustreben, das heißt, durch einen stufenweisen, aber wi rksamen Prozeß, der mit der Senkung des gegenwärtigen Rüstungsniveaus beginnen müßte. Die Einstel lung des Wettrüstens u n d die Verwirkl ichung echter Abrüstung sind Aufgaben von größter Bedeutung und Dringlichkeit. Es liegt im politischen und wi r t schaftlichen Interesse aller Nat ionen u n d Völker der Erde sowie im Interesse der Gewährleistung echter Sicherheit und einer friedlichen Zukunft für alle, diese historische Herausforderung anzunehmen, z. Wenn dem Wettrüsten nicht Einhal t geboten wird, wird es den Weltfrieden und die internat ionale Sicherheit und selbst das Uberleben der Menschheit in wachsendem Maße bedrohen. Es besteht die Gefahr, daß die Massierung nukleare r und konvent ionel ler Waffen die Bemühungen blockiert, die Ziele auf dem Entwicklungssektor zu erreichen, und so zu einem Hindernis auf dem Weg zur Err ichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung wird und die Lösung andere r lebenswichtiger Probleme der Menschheit beh inder t . 
3. Eine dynamisch fortschreitende En tspannung in allen Bereichen der in terna t ionalen Poli t ik überall in der Welt un te r Betei l igung aller Länder würde günstige Voraussetzungen für die Bemühungen der Staa ten u m eine Beendigung des wel twei ten Wettrüstens schaffen und damit die Gefahr eines Krieges ver r ingern . Fortschri t te in der En tspannung und Fortschri t te in der Abrüstung ergänzen einander und t ragen zur gegenseit igen Stärkung bei. 
4. Die Abrüstungsdekade, die 1969 von den Verein ten Nat ionen feierlich verkündet wurde , 

nähert sich ihrem Ende . Da das Wettrüsten 
jedoch nicht ab- , sondern zunimmt und die 
Bemühungen um seine Eindämmung wei t 
h in te r sich läßt, scheinen die zu jenem Zeit
p u n k t von der Genera lversammlung festge
legten Ziele le ider noch ebenso fern oder 
sogar noch ferner als damals. Zwar sind 
einige begrenzte Ubereinkünfte erzielt wor 
den, aber es gelingt der Menschheit immer 
noch nicht, »wirksame Maßnahmen zur ba l 
digen Einstel lung des nuk lea ren Wettrüstens 
und zur nuk lea ren Abrüstung« zu treffen. 
Dennoch ist die Verwirkl ichung solcher Maß
nahmen dr ingend erforderlich. Auch w u r d e 
kein echter Fortschri t t auf dem Weg zu 
einem Vert rag über allgemeine und vollstän
dige Abrüstung un te r wi rksamer in te rna t io 
naler Kontrol le erzielt. Ebensowenig war es 
möglich, auch n u r die bescheidenste Einspa
rung an den ungeheuren menschlichen u n d 
mater ie l len Hilfsmitteln vorzunehmen, d ie 
für den unproduk t iven und sich ständig be 
schleunigenden Rüstungswettlauf vergeude t 
werden und die s ta t t dessen der wirtschaftl i
chen und sozialen Entwicklung zugeführt 
werden sollten, zumal dieser Wettlauf »so
wohl für die Entwicklungsländer als auch für 
die entwickel ten Länder eine s ta rke Bela
s tung darstellt«. 
5. Die Mitglieder der Vereinten Nat ionen sind 
sich voll bewußt, daß die al lgemeine und voll
ständige Abrüstung nach Uberzeugung ihrer 
Völker eine Frage von größter Bedeutung ist 
und daß Friede, Sicherheit und wirtschaft
liche und soziale Entwicklung unte i lbar sind; 
sie haben deshalb e rkann t , daß die sich da r 
aus ergebenden Verpflichtungen und Veran t 
wort l ichkei ten wel twei ten Charak te r haben . 
6. So ents tand allmählich ein s ta rker Mei
nungst rend, der zur Einberufung einer Kon
ferenz führte, die als erste ausschließlich 
Abrüstungsfragen gewidmete Sonder tagung 
der Genera lversammlung in die Geschichte 
der Vereinten Nat ionen eingehen wird. 
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7. Das Ergebnis dieser Sonder tagung, deren 
Bera tungen durch die vorangegangenen fünf 
Tagungen des Vorbereitungsausschusses w e 
sentlich erleichtert wurden , ist das vorl ie
gende Schlußdokument. Diese Einlei tung 
dient als Vorwort zu dem Dokument , das aus 
folgenden drei Teilen bes teht : einer Erklä
rung, einem Akt ionsprogramm u n d Empfeh
lungen für das in terna t ionale Ins t rumenta 
r ium für Abrüstungsverhandlungen. 
8. Zwar sollte das Endziel der Bemühungen 
aller S taa ten wei te rh in die al lgemeine u n d 
vollständige Abrüstung un te r wi rksamer in
te rna t iona ler Kontrol le sein, aber das Nah
ziel bes teht darin, die Gefahr eines Atom
kriegs auszuschalten, Maßnahmen zur Be
endigung und Umkehrung des Wettrüstens 
zu ergreifen u n d den Weg zu dauerhaf tem 
Fr ieden zu ebnen. Verhandlungen über alle 
diese Fragen sollten u n t e r s t r ik te r Beachtung 
der in der Char ta der Vereinten Nat ionen 
ve ranke r t en Ziele und Grundsätze sowie u n 
ter voller Ane rkennung der Bedeutung der 
Vereinten Nat ionen auf dem Gebiet der A b 
rüstung u n d un te r Berücksichtigung der Le
bensinteressen aller Völker der Welt in die
sem Bereich geführt werden. Zweck der Er 
klärung ist die Uberprüfung u n d Bewer tung 
der bes tehenden Lage, die Fest legung der 
Ziele und vordr ingl ichen Aufgaben und die 
Darlegung der für die Abrüstungsverhand
lungen gel tenden Grundprinzipien. 
9. Als Voraussetzung für die Abrüstung, de 
r e n Zwecke und Ziele in der Erklärung dar
gelegt sind, mußte zunächst Einigung über 
eine Reihe spezifischer Abrüstungsmaßnah
men erzielt werden , die e invernehmlich als 
diejenigen ausgewählt wurden , deren Ver
wirkl ichung nach einhelliger Ansicht in n a 
her Zukunf t möglich erscheint. Darüber h in
aus ist es erforderlich, nach ve re inbar ten 
Verfahren ein umfassendes Abrüstungspro
gramm vorzuberei ten. Dieses P rog ramm sollte 
nach Durchlaufen aller notwendigen Stadien 
zu al lgemeiner u n d vollständiger Abrüstung 
u n t e r wi rksamer in ternat ionaler Kontrol le 
führen. Fe rne r mußten Verfahren zur Über
wachung der Erfüllung der damit übernom
menen Verpflichtungen vere inbar t werden . 
Dar in liegt der Zweck des Akt ionsprogramms. 
10. Zwar ist die entscheidende Voraussetzung 
für die Verwirkl ichung echter Abrüstungs
maßnahmen der pol i t i sche Wille< de r Staa
ten und insbesondere der Kernwaffenstaaten, 
doch spielt dabei eine wichtige Rolle auch 
das reibungslose Funkt ion ie ren eines geeig
ne ten in terna t ionalen Ins t rumenta r iums , des
sen Aufgabe es ist, sich mi t den einzelnen 
Aspekten der Abrüstungsproblematik zu be 
fassen. Deshalb müßten die beiden dafür er
forderl ichen Ar t en von Organen, die Bera-
tungs- und die Verhandlungsorgane, über die 
geeignete S t r u k t u r und Verfahrensweise ver 
fügen, um möglichst rasch zu kons t ruk t iven 
Ergebnissen zu gelangen. Diesem Ziel ist der 
letzte Teil des Schlußdokuments, Teil IV, ge
widmet . 

II . ERKLÄRUNG 
11. Die Menschheit s teht heu te vor einer nie 
dagewesenen Gefahr der Selbstvernichtung 
als Folge der massiven, sich gegenseitig über
bie tenden Anhäufung von Waffen von bei
spielloser Zerstörungskraft. Die vorhandenen 
Kernwaffenarsenale allein sind m e h r als aus
reichend, um alles Leben auf der Erde zu 
zerstören. Mit dem Scheitern der Bemühun
gen um Beendigung u n d Umkehrung des 
Wettrüstens, insbesondere des nuk lea ren 
Wettrüstens, wächst die Gefahr der Verbre i 
t ung von Kernwaffen. Dennoch hält das Wet t 
rüsten an. Die Militärhaushalte werden stän
dig erhöht und verschlingen Unmengen von 
menschlichen und mater ie l len Hilfsmitteln. 
Das Anwachsen der Waffenbestände, insbe
sondere im Bereich der Kernwaffen, trägt 
keineswegs zur Fest igung der in te rna t iona
len Sicherheit, sondern eher zu ihrer Schwä
chung bei. Die ungeheu ren Waffenarsenale 
und die gewaltige Massierung von Waffen 
u n d Streitkräften sowie das wet te i fernde Be
mühen um technische Vervol lkommnung von 
Waffen al ler Ar t durch Verwendung wissen
schaftlicher Hilfsmittel und neuer technolo
gischer Erkenntn isse für diesen Zweck stellen 
unberechenbare Gefahren für den Fr ieden 

dar . Diese Lage ist eine Folge der in te rna
t ionalen Spannungen und verschärft sie zu
gleich, vertieft die Konfl ikte in vielen Tei
len der Welt, behinder t den Entspannungs
prozeß, verschärft die zwischen entgegenge
setzten Militärbündnissen bes tehenden Diffe
renzen, gefährdet die Sicherheit aller S taa
ten, verstärkt das in allen Staaten — ein
schließlich der Nichtkernwaffenstaaten — 
vorhandene Gefühl der Unsicherheit und er
höht die Gefahr eines Atomkriegs . 
12. Das Wettrüsten, vor allem im Bereich 
der Kernwaffen, erschwert die Bemühungen 
um den wei teren Abbau in ternat ionaler Span
nungen, um die Herstel lung in ternat ionaler 
Beziehungen auf der Grundlage der friedli
chen Koexistenz und des Ver t rauens zwischen 
allen Staaten und um umfassende in te rna t io
nale Zusammenarbe i t u n d Verständigung. Das 
Wettrüsten verh inder t die Verwirkl ichung 
der Ziele der Char ta der Vereinten Nat ionen 
und ist unvere inbar mi t ih ren Grundsätzen, 
insbesondere der Achtung der Souveränität, 
des Verzichts auf Androhung oder Anwen
dung von Gewalt gegen die terr i tor ia le Un
versehr the i t oder die politische Unabhängig
keit eines Staates, der friedlichen Beilegung 
von Strei t igkei ten sowie des Nichteingreifens 
und der Nichteinmischung in die inne ren An
gelegenheiten eines Staates. Es beeinträchtigt 
darüber hinaus das Recht der Völker, ihr 
System der sozialen und wirtschaftlichen En t 
wicklung frei zu bes t immen, und beh inder t 
den Kampf für Selbstbest immung und Be
seit igung der Kolonialherrschaft , der Be
herrschung oder Besetzung durch eine Rasse 
oder einen fremden Staat . Die massive An
häufung von Waffen und der Erwerb von 
Rüstungstechnologie durch rassistische Re
gime sowie der mögliche Erwerb von Ke rn 
waffen durch diese Regime stellen für die 
in terna t ionale Gemeinschaft, die vor der 
dr ingenden Notwendigkei t steht, abzurüsten, 
ein herausforderndes und immer gefährlicher 
werdendes Hindernis dar . Es ist deshalb im 
Interesse der Abrüstung von entscheidender 
Bedeutung, jeden wei te ren Erwerb von Waf
fen oder Waffentechnologie durch solche Re
gime zu verh indern , insbesondere durch die 
s t r ik te E inha l tung der einschlägigen Be
schlüsse des Sicherheitsrats durch alle Staaten. 
13. Dauerhaf ter Weltfriede und stabile in te r 
nat ionale Sicherheit können nicht mi t Hilfe 
des Waffenpotentials von Militärbündnissen 
gewährleistet werden und lassen sich nicht 
durch ein unsicheres Abschreckungsgleichge
wicht oder durch Theor ien der strategischen 
Überlegenheit aufrechterhal ten. Echter u n d 
dauerhaf ter Fr iede ist n u r möglich durch die 
erfolgreiche Verwirkl ichung des in der Char 
ta der Vereinten Nat ionen vorgesehenen Si
cherheitssystems und eine rasche und spür
bare Verminderung der Waffen und Stre i t 
kräfte, durch in terna t ionale Übereinkünfte 
und gegenseitiges Vorbild, wobei am Ende 
die al lgemeine und vollständige Abrüstung 
un te r wi rksamer in ternat ionaler Kontrol le 
s tehen soll. Gleichzeitig bedarf es der Ver
minderung der Ursachen des Wettrüstens und 
der Gefahren für den Fr ieden; zu diesem 
Zweck sollten wi rksame Maßnahmen zur Be
seitigung von Spannungen zur friedlichen 
Beilegung von Strei t igkei ten ergriffen werden . 
14. Da der Abrüstungsprozeß die wesent l i 
chen Sicherheitsinteressen aller S taa ten be 
rührt, müssen sie alle in akt ivem Bemühen 
zu den Maßnahmen der Abrüstung und Rü
stungsbegrenzung bei t ragen, die für die Wah
rung und Fest igung der in terna t ionalen Si
cherheit eine entscheidende Rolle spielen. 
Deshalb müssen die Funkt ion und die Ver
an twor tung der Vere in ten Nat ionen auf dem 
Gebiet der Abrüstung im Einklang mi t ih re r 
Char ta gestärkt werden . 
15. Es ist von entscheidender Bedeutung, daß 
nicht n u r die Regierungen, sondern auch die 
Völker der Welt die Gefahren der gegenwär
tigen Lage e rkennen und begreifen. Um das 
in ternat ionale Bewußtsein zu schärfen u n d 
der Weltöffentlichkeit einen posit iven Ein
fluß zu sichern, sollten die Vereinten Nat io
nen mi t der uneingeschränkten Mitwirkung 
der Mitgliedstaaten die Verbre i tung von In
formationsmater ia l über das Wettrüsten u n d 
die Abrüstung fördern. 
16. In einer Welt begrenzter natürlicher 
Hilfsmittel besteht ein enger Zusammenhang 
zwischen Rüstungsausgaben und sozialer u n d 
wirtschaftlicher Entwicklung. Die Militäraus

gaben n e h m e n ständig zu; dabei entfällt d i e 
höchste Zuwachsra te auf die Kernwaffens taa-
ten und die meisten ihrer Verbündeten, u n d 
wahrscheinlich wi rd die Zuwachsra te we i t e r 
ansteigen, was die Gefahr höherer Militär
ausgaben in anderen Ländern nach sich zieht . 
Die H u n d e r t e von Mill iarden Dollar, d ie 
jährlich für die Herstel lung oder Verbesse
rung von Waffen aufgewendet werden , s t e 
hen in ek la tan tem u n d erschreckendem Ge
gensatz zu der Not und Armut , in der zwei 
Dri t te l der Weltbevölkerung leben. Diese 
ungeheure Verschwendung von Mitteln ist 
um so gravierender , als damit nicht n u r ma
terielle, sondern auch technische und mensch
liche Hilfsmittel, die für den Fortschr i t t i n 
allen Ländern, insbesondere den Entwick
lungsländern, dr ingend erforderl ich sind, m i 
litärischen Zwecken zugeführt werden . A n 
gesichts dieser negat iven wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen des Wettrüstens ist die For t 
setzung des Rüstungswettlaufs offensichtlich 
unvere inbar mi t der Verwirkl ichung der auf 
Gerechtigkeit , Ausgewogenhei t und Zusam
menarbe i t gegründeten neuen Wel twir t 
schaftsordnung. Deshalb sollten die durch Ab
rüstungsmaßnahmen fre iwerdenden Mittel 
zum Wohl aller Völker und zur Verbesserung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse der En t 
wicklungsländer eingesetzt werden . 
17. Die Abrüstung ist damit für die in te r 
nat ionale Gemeinschaft zu einer zwingenden 
Aufgabe von höchster Dringlichkeit gewor
den. Auf dem entscheidend wichtigen Gebiet 
der Rüstungsverminderung ist b isher ke in 
echter Fortschri t t erzielt worden. Jedoch 
berechtigen gewisse Änderungen zum Posi
t iven in den in terna t ionalen Beziehungen i n 
einigen Gebieten der Erde zu einiger Hoff
nung . Es wurden Übereinkünfte erzielt, d ie 
für die Begrenzung oder sogar gänzliche Ab
schaffung bes t immter Waffen — z. B. das 
Ubere inkommen über das Verbot der En t 
wicklung, Herstel lung u n d Lagerung b a k t e 
riologischer (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung sol
cher Waffen — sowie für die Ausk lammerung 
bes t immter Bereiche aus dem Rüstungswett
lauf wichtig sind. Diese Ubereinkünfte b e 
ziehen sich jedoch nach wie vor n u r auf 
Maßnahmen zur tei lweisen Beschränkung, 
während das Wettrüsten anhält. Solche Teil
maßnahmen haben wenig dazu beigetragen, 
die Welt dem Ziel a l lgemeiner u n d vollstän
diger Abrüstung näherzubringen. Seit m e h r 
als einem J a h r z e h n t gibt es ke ine Verhand
lungen über den Abschluß eines Vert rags 
über al lgemeine und vollständige Abrüstung. 
Es kommt jetzt entscheidend darauf an, d ie 
Bes t immungen dieses Schlußdokuments in die 
Wirklichkeit umzusetzen und auf dem Weg 
verbindl icher und wi rksamer in te rna t iona le r 
Ubereinkünfte im Abrüstungsbereich voran
zuschreiten. 
18. Die akutes te und dr ingends te Aufgabe 
der Gegenwart bes teht dar in, die Gefahr 
eines Weltkriegs — eines Atomkriegs — zu 
beseitigen. Die Menschheit s teht vor der 
Wahl, entweder das Wettrüsten einzustellen 
und mi t der Abrüstung zu beg innen oder 
der Vernichtung entgegenzusehen. 
19. Das Endziel der Bemühungen der S taa ten 
im Abrüstungsprozeß 1st die al lgemeine u n d 
vollständige Abrüstung u n t e r w i rksamer in
te rna t iona ler Kontrol le . Die Hauptziele der 
Abrüstung bes tehen in der Gewährleistung 
des Überlebens der Menschheit u n d der Be
sei t igung der Gefahr eines Krieges, insbe
sondere eines Atomkriegs, um sicherzustellen, 
daß der Krieg künftig nicht m e h r als Mittel 
zur Beilegung in ternat ionaler Stre i t igkei ten 
dient u n d daß die Anwendung und Andro 
hung von Gewalt aus dem in terna t iona len 
Leben ausgemerzt werden, wie dies in der 
Char ta der Vereinten Nat ionen vorgesehen 
ist. Voraussetzung für Fortsehr i t te auf dem 
Weg zu diesem Ziel sind der Abschluß u n d 
die Durchführung von Übereinkünften über 
die Einstel lung des Wettrüstens u n d über 
echte Abrüstungsmaßnahmen u n t e r Berück
sichtigung des Bedürfnisses der einzelnen 
Staaten, ihre Sicherheit zu gewährleisten. 
20. Höchste Priorität k o m m t In diesem Zu
sammenhang wi rksamen Maßnahmen der 
nuklearen Abrüstung und der Verh inderung 
a tomarer Kriegführung zu. Dazu ist es zwin
gend notwendig, die Bedrohung durch K e r n 
waffen zu beseitigen, das nuk lea re Wettrü
sten zu beenden und es umzukehren , bis alle 
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Kernwaffen u n d ih r e Einsatzsysteme abge
schafft sind, u n d es ist ferner notwendig, die 
Verbre i tung von Kernwaffen zu verhindern. 
Gleichzeitig sollten andere Maßnahmen zur 
Verhütung von Atomkriegen und zur Ver
r ingerung der Gefahr der Anwendung oder 
der Androhung der Anwendung von Kern
waffen getroffen werden . 
21. Darüber hinaus müßten die Entwicklung, 
Herste l lung oder Verwendung anderer Mas
senvernichtungswaffen durch Ubereinkünfte 
oder andere w i r k s a m e Maßnahmen verboten 
oder ve rh inder t werden . Von vorrangiger Be
deu tung ist in diesem Zusammenhang ein 
Ubere inkommen über die Abschaffung aller 
chemischen Waffen. 
22. Gleichzeitig mi t den Verhandlungen über 
nuk lea re Abrüstungsmaßnahmen sollten Ver
hand lungen über die ausgewogene Verminde
rung von Streitkräften und konventionel len 
Rüstungen stat tf inden, die von dem Grundsatz 
der unve rminde r t en Sicherheit der Beteiligten 
ausgehen, auf Förderung oder Steigerung der 
Stabilität auf einem niedrigeren militärischen 
Niveau gerichtet sind und das Bedürfnis aller 
S taa ten berücksichtigen, ihre Sicherheit zu ge
währleisten. Diese Verhandlungen sollten sich 
insbesondere auf die Streitkräfte und kon
vent ionel len Waffen der Kernwaffenstaaten 
und ande re r militärisch bedeutender Länder 
konzent r ie ren . Daneben müßten Verhandlun
gen geführt werden über die Beschränkung 
der in te rna t iona len Weitergabe konvent io
nel ler Waffen entsprechend demselben Grund
satz und un te r Berücksichtigung des unver 
äußerlichen Rechts der un ter Kolonial- oder 
Fremdherrschaf t lebenden Völker auf Selbst
bes t immung und Unabhängigkeit sowie der 
Verpflichtung der Staaten zur Achtung dieses 
Rechts im Einklang mi t der Charta der Ver
e in ten Nat ionen und der Erklärung über völ
kerrecht l iche Grundsätze für freundschaft
liche Beziehungen und Zusammenarbei t zwi
schen den Staaten und unter Wahrung des 
Sicherheitsbedürfnisses der Empfängerstaaten. 
23. Wei tere in ternat ionale Maßnahmen soll
ten die Verwendung best immter konvent io
nel ler Waffen, da run te r solcher, die übermä
ßige Verletzungen hervorrufen, unnötige Lei
den verursachen oder unterschiedslos w i rken 
können, aus humanitären Gründen verb ie 
ten oder einschränken. 
24. Außerdem sollten f lankierende Maßnah
men im nuklearen wie im konvent ionel len 
Bereich sowie andere spezifisch ve r t r auens 
bi ldende Maßnahmen getroffen werden , die 
dazu bei t ragen, günstige Vorbedingungen für 
die Durchführung zusätzlicher Abrüstungs
maßnahmen und für den wei teren Abbau 
in ternat ionaler Spannungen zu schaffen. 
25. Verhandlungen und Maßnahmen im Be
reich der Abrüstung müssen sich nach den 
nachfolgend dargelegten Grundpr inz ip ien 
r ichten. 
26. Alle Mitgliedstaaten der Vere in ten Na
t ionen bekräftigen ihr uneingeschränktes Be
kenn tn i s zu den Zielen der Charta der Ver
e in ten Nat ionen und ihre Verpflichtung, die 
Grundsätze der Char ta sowie andere wesent
liche u n d allgemein ane rkann te Grundsätze 
des Völkerrechts hinsichtlich der Wahrung 
des Weltfr iedens und der in terna t ionalen 
Sicherheit s t reng zu beachten. Sie unters t re i 
chen die besondere Bedeutung des Verzichts 
auf Androhung oder Anwendung von Ge
wal t gegen die Souveränität, die terr i tor ia le 
Unversehr the i t oder die politische Unabhän
gigkeit eines Staates oder gegen un te r Kolo
nial- oder Fremdherrschaf t lebende Völker, 
die ihr Recht auf Selbs tbes t immung geltend 
machen und ihre Unabhängigkeit ans t reben; 
sie betonen ferner die besondere Bedeutung 
der Nichteinmischung und des Nichteingrei-
fens in die inneren Angelegenhei ten andere r 
Staaten, der Unverletzlichkeit in te rna t iona le r 
Grenzen und der friedlichen Beilegung von 
Strei t igkei ten unter Berücksichtigung des na 
turgegebenen Rechts der Staaten zur indivi
duellen und kollektiven Selbstverteidigung 
im Einklang mit der Charta der Vere in ten 
Nationen. 
27. In Ubere ins t immung mit der Char ta 
k o m m t den Vereinten Nationen e ine füh
rende Rolle und die Haup tve ran twor tung auf 
dem Gebiet der Abrüstung zu. Um diese 
Aufgabe wirksam zu erfüllen und alle Maß
n a h m e n im Bereich der Abrüstung zu er
leichtern und zu ermutigen, sollten die Ver
einten Nat ionen unbeschadet der Verhand

lungsfortschrit te über alle einseitigen, zwei
seitigen, regionalen oder mehrsei t igen Schrit
te in diesem Bereich in angemessener Weise 
auf dem laufenden gehal ten werden. 
28. Alle Völker der Welt haben ein lebens
wichtiges Interesse am Erfolg der Abrü
stungsverhandlungen. Darum ist es die Pflicht 
aller Staaten, zu den Bemühungen im Be
reich der Abrüstung beizutragen. Alle Staa
ten haben das Recht, an Abrüstungsverhand
lungen te i lzunehmen. Sie sind befugt, sich 
gleichberechtigt an mehrsei t igen Abrüstungs
verhandlungen zu beteil igen, die sich unmi t 
te lbar auf ihre nat ionale Sicherheit auswir
ken. Während für die Abrüstung alle Staaten 
verantwort l ich sind, t ragen die Kernwaffen
staaten die Haup tve ran twor tung für die n u 
kleare Abrüstung u n d — gemeinsam mit an
deren militärisch bedeutenden Staaten — für 
die Beendigung und Umkehrung des Wet t 
rüstens. Es ist deshalb wichtig, sich ihrer ak
t iven Mitwirkung zu versichern. 
29. Die Durchführung von Abrüstungsmaß
n a h m e n sollte in einer angemessenen und 
ausgewogenen Weise erfolgen, die das Recht 
jedes Staates auf Sicherheit gewährleistet und 
verhinder t , daß ein Einzelstaat oder eine 
S taa tengruppe in i rgendeiner Phase Vorteile 
gegenüber anderen Staaten und S taa tengrup
pen er langt . In j eder Phase sollte das Ziel 
die unve rminde r t e Sicherheit bei einem mög
lichst n iedr igen Niveau von Rüstung und 
Streitkräften sein. 
30. Es sollte s t reng darauf geachtet werden , 
daß ein annehmbares Gleichgewicht der ge
genseit igen Verantwort l ichkei ten und Ver
pfl ichtungen der Kernwaffen- u n d der Nicht-
kernwaffens taa ten gewahr t bleibt. 
31. Ubereinkünfte über Abrüstung und Rü
stungsbegrenzung sollten angemessene und 
alle betei l igten Par te ien zufriedenstel lende 
Verifikationsmaßnahmen vorsehen, um das 
nötige Ver t r auen zu schaffen u n d zu gewähr
leisten, daß sie von allen Par te ien ange
w a n d t werden. Die Form und Modalitäten 
der Verifikation, die in jeder einzelnen Uber
einkunft vorzusehen wären, richten sich nach 
Zweck, Umfang und Charak te r der Uberein
kunft . Die Ubereinkünfte sollten die unmi t t e l 
bare Beteil igung der Par te ien an dem Verifi
kationsprozeß oder ihre Beteil igung durch das 
System der Vereinten Nat ionen vorsehen. Ge
gebenenfalls sollten eine Kombinat ion aus 
verschiedenen Verif ikat ionsmethoden sowie 
ande re Verfahren zur Prüfung der Einhal tung 
angewandt werden. 
32. Alle Staaten und insbesondere die Kern
waffenstaaten sollten verschiedene Vor
schläge zur Gewährleistung des Verzichts auf 
die Anwendung von Kernwaffen und zur 
Verhütung eines Atomkriegs prüfen. In die
sem Zusammenhang und un t e r Berücksich
tigung der Erklärungen von Kernwaffen
s taa ten könnten gegebenenfalls wi rksame 
Vere inbarungen zur Sicherung der Nicht-
kernwaffens taa ten vor der Anwendung oder 
der Androhung der Anwendung von Kern
waffen die Sicherheit dieser Staaten sowie 
den Weltfrieden und die in terna t ionale Si
cherheit stärken. 
33. Die Schaffung kernwaffenfreier Zonen 
auf der Grundlage von Abkommen oder Ver
e inbarungen, die von den Staaten der betref
fenden Zone in freier Entscheidung geschlos
sen wurden, und die volle Einhal tung dieser 
Abkommen oder Vere inbarungen zur Ge
währleistung echter Kernwaffenfreiheit in 
den betreffenden Zonen sowie die Achtung 
dieser Zonen seitens der Kernwaffenstaaten 
stellt eine wichtige Abrüstungsmaßnahme 
dar. 
34. Abrüstung, Abbau in ternat ionaler Span
nungen, Achtung des Rechts auf Selbstbe
s t immung und nat ionale Unabhängigkeit, 
friedliche Beilegung von Strei t igkei ten im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Na
t ionen und die Stärkung des Weltfriedens 
und der internat ionalen Sicherheit s tehen in 
unmi t te lbarem gegenseitigem Zusammen
hang. Fortschri t te in einem dieser Bereiche 
wirken sich günstig auf alle anderen Berei 
che aus, und umgekehr t ha t ein Fehlschlag 
in einem Bereich negat ive Auswirkungen auf 
andere Bereiche. 
35. Ferner besteht ein enger Zusammen
hang zwischen Abrüstung und Entwicklung. 
Fortschri t te in der Abrüstung wären von gro
ßem Nutzen für die Verwirklichung des En t 
wicklungsprozesses. Darum sollten Mittel, 

die durch Abrüstungsmaßnahmen frei wer 
den, für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung aller Nat ionen eingesetzt u n d 
dazu verwandt werden , das zwischen ent 
wickelten Ländern und Entwicklungsländern 
bestehende Wirtschaftsgefälle auszugleichen. 
36. Die Nichtverbrei tung von Kernwaffen ist 
e ine F rage von wel twei ter Bedeutung. Ab
rüstungsmaßnahmen müssen im Einklang s te
hen mi t dem unveräußerlichen Recht aller 
S taa ten ohne Unterschied, nuk lea re Tech
nologie, Ausrüstung und Material für die 
friedliche Nutzung der Kernenerg ie zu ent
wickeln, zu erwerben und zu verwenden 
und ih r friedliches Nuklea rp rogramm ent 
sprechend ihren nat ionalen Schwerpunkten, 
Erfordernissen und Interessen zu best im
men, wobei sie al lerdings die Notwendigkei t 
im Auge behal ten müssen, die Verbre i tung 
von Kernwaffen zu verh indern . Die in te rna 
t ionale Zusammenarbe i t bei der friedlichen 
Nutzung der Kernenerg ie sollte sich un t e r 
Beachtung vere inbar ter , angemessener in ter 
nat ionaler Sicherungsmaßnahmen auf der 
Grundlage der Nichtdiskr iminierung vollzie
hen. 
37. Entscheidende Fortschri t te in der Abrü
stung, einschließlich der nuk lea ren Abrüstung, 
würden durch beglei tende Maßnahmen zur 
Stärkung der Sicherheit der Staaten u n d zur 
Verbesserung der al lgemeinen in terna t ionalen 
Lage erleichtert . 
38. Verhandlungen über Teilmaßnahmen im 
Bereich der Abrüstung sollten gleichzeitig 
mit Verhandlungen über umfassendere Maß
nahmen geführt werden , und daran sollten 
sich Verhandlungen über den Abschluß eines 
Vertrags über al lgemeine und vollständige 
Abrüstung un te r wi rksamer in te rna t iona ler 
Kontrol le anschließen. 
39. Quali tat ive und quant i ta t ive Abrüstungs
maßnahmen sind für die Einstel lung des 
Wettrüstens gleichermaßen wichtig. Bemü
hungen in dieser Richtung müssen auch Ver
handlungen über die Begrenzung und Ein
stel lung der qual i ta t iven Verbesserung der 
Rüstung, insbesondere von Massenvernich
tungswaffen, u n d der Entwicklung neue r 
Kampfmit te l einschließen, damit schließlich 
wissenschaftliche und technologische E r r u n 
genschaften ausschließlich für friedliche 
Zwecke genutzt werden . 
40. Weltwei te Abrüstungsübereinkünfte t r a 
gen dazu bei, Ver t rauen zwischen den Staa
ten zu schaffen. In Verhandlungen über 
mehrsei t ige Ubereinkünfte im Abrüstungsbe
reich sollte alles getan werden , um sicherzu
stellen, daß diese Ubereinkünfte allgemein 
annehmbar sind. Die volle Einhal tung der 
Bes t immungen dieser Ubereinkünfte durch 
alle Par te ien würde einen we i te ren Beitrag 
zur Erre ichung dieses Ziels leisten. 
41. Um günstige Bedingungen für den Erfolg 
der Abrüstungsbemühungen zu schaffen, soll
ten sich alle Staaten s t reng an die Best im
mungen der Char ta der Vere in ten Nat ionen 
hal ten, alles unter lassen, was die Bemühun
gen im Abrüstungsbereich beeinträchtigen 
könnte, und eine kons t ruk t ive Hal tung zu 
Verhandlungen sowie politischen Verständi
gungswillen bekunden . Zur Zeit werden Ab
rüstungsverhandlungen auf verschiedenen 
Ebenen geführt, deren rascher und erfolgrei
cher Abschluß zur Eindämmung des Wettrü
stens bei t ragen könnte. Einseitige Maßnah
men der Rüstungsbegrenzung oder -Vermin
derung könnten einen wei te ren Bei t rag zur 
Erreichung dieses Ziels leisten. 
42. Im Hinblick darauf, daß die Beendigung 
und Umkehrung des Wettrüstens rasches 
Handeln erfordern, erklären die Mitglied
s taa ten hiermit , daß sie die oben genannten 
Ziele und Grundsätze achten und alles t u n 
werden, um das in Teil III dargelegte Ak
t ionsprogramm gewissenhaft durchzuführen. 

III . AKTIONSPROGRAMM 
43. Fortschri t te auf dem Weg zu a l lgemeiner 
und vollständiger Abrüstung lassen sich durch 
Verwirkl ichung eines Akt ionsprogramms zur 
Abrüstung in Ubere ins t immung mi t den in 
der Erklärung über Abrüstung niederge
legten Zielen und Grundsätzen erreichen. 
Das vorl iegende Akt ionsprogramm enthält 
Schwerpunkte und Maßnahmen im Bereich 
der Abrüstung, die die Staaten vordringlich 
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durchführen sollten, um das Wettrüsten zu 
beenden und umzukehren und um Bemühun
gen zur Erzielung eines echten Rüstungsab
baus, der zu al lgemeiner und vollständiger 
Abrüstung unte r wi rksamer in ternat ionaler 
Kontrol le führt, die notwendigen Impulse zu 
verleihen. 
44. Das vorl iegende Akt ionsprogramm nenn t 
die spezifischen Abrüstungsmaßnahmen, die 
während der nächsten J a h r e getroffen wer
den sollten, sowie andere Maßnahmen und 
Studien zur Vorberei tung künftiger Verhand
lungen und zur Einlei tung von For tschr i t ten 
auf dem Weg zu al lgemeiner und vollständi
ger Abrüstung. 
45. Schwerpunkte in den Abrüstungsver
handlungen sind: Kernwaffen, andere Mas
senvernichtungswaffen einschließlich chemi
scher Waffen, konvent ionel le Waffen ein
schließlich solcher, bei denen m a n davon aus
gehen kann, daß sie übermäßige Verletzun
gen hervorrufen oder unterschiedslos wir
ken, sowie die Verminderung von Strei t 
kräften. 
46. Die Staaten sollten sich in ke iner Weise 
da ran h indern lassen, Verhandlungen über 
alle vorrangigen Themen gleichzeitig zu füh
ren. 
47. Kernwaffen stellen die größte Gefahr für 
die Menschheit und Ihren For tbes tand dar . 
Um die Gefahr eines Kriegs mit Kernwaffen 
abzuwenden, muß das nuk lea re Wettrüsten 
in allen Aspekten beendet und umgekeh r t 
werden. Das Endziel ist hier die völlige Ab
schaffung der Kernwaffen. 
48. Bei der Aufgabe, die Ziele der nuk lea ren 
Abrüstung zu erreichen, t ragen alle Kernwaf
fenstaaten, insbesondere diejenigen, die über 
die größten Kernwaffenarsenale verfügen, 
besondere Verantwor tung. 
49. Im Prozeß der nuk lea ren Abrüstung soll
t en Methoden zur Anwendung kommen und 
sind Maßnahmen erforderlich, die sicherstel
len, daß die Sicherheit aller Staaten bei stetig 
abnehmendem Niveau nuk lea re r Bewaffnung 
gewährleistet ist, wobei die verhältnismäßige 
qual i ta t ive und quant i ta t ive Bedeutung der 
vorhandenen Arsenale der Kernwaffenstaa
ten und andere r beteil igter Staaten zu be 
rücksichtigen ist. 
50. Zur Erreichung des Ziels der nuk lea ren 
Abrüstung sind dr ingend Verhandlungen 
über zu geeigneten Zei tpunkten zu schlie
ßende Übereinkünfte über die nachstehenden 
Bereiche erforderlich, wobei angemessene und 
für die betroffenen Staaten zufriedenstel lende 
Verifikationsmaßnahmen vorzusehen sind: 
a) Einstel lung der qual i ta t iven Verbesserung 

und Entwicklung von Kernwaffensyste
men ; 

b) Einstel lung der Herstel lung aller Ar ten 
von Kernwaffen und ihrer Einsatzmittel 
sowie der Herstellung spa l tbaren Mate
rials für Waffen; 

c) ein umfassendes mehrstufiges P r o g r a m m 
— soweit erreichbar, mit vere inbar ten 
zeitlichen Rahmen — für einen fortschrei
t enden und ausgewogenen Abbau der Be
stände von Kernwaffen und ihren Ein
satzmitteln, das zu ihrer endgültigen und 
vollständigen Beseitigung zum frühestmög
lichen Zei tpunkt führt. 

Im Lauf der Verhandlungen kann erwogen 
werden , ohne Beeinträchtigung der Sicherheit 
i rgendeines Staates alle Arten nukleare r Rü
stung auf der Grundlage der Gegenseit igkeit 
und in vere inbar te r Weise zu begrenzen oder 
zu verbieten. 
51. Die Einstel lung von Kernwaffenversu
chen durch alle Staaten im Rahmen eines 
wi rksamen nuklearen Abrüstungsprozesses 
läge im Interesse der Menschheit. Sie wäre 
ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung des 
obengenannten Ziels, die qual i ta t ive Verbes
serung von Kernwaffen und die Entwicklung 
neuer Ar ten solcher Waffen zu beenden und 
die Verbrei tung von Kernwaffen zu verh in
dern. In diesem Zusammenhang sollten die 
gegenwärtigen Verhandlungen über einen 
»Vertrag über das Verbot von Kernwaffen
versuchen und ein Protokoll über Kernexplo
sionen für friedliche Zwecke, das ein wesent
licher Bestandteil des Vertrags wäre« rasch 
abgeschlossen und Ihr Ergebnis dem mehr 
seitigen Verhandlungsgremium zur gründli
chen Prüfung zwecks Vorlage eines Ver t rags
entwurfs an die Genera lversammlung zum 
frühestmöglichen Zei tpunkt vorgelegt wer 
den. Die Verhandlungspar te ien sollten alles 

daran setzen, eine Übereinkunft zu erzielen, 
die nach Bestätigung durch die Generalver
sammlung einen möglichst umfassenden Teil
nehmerkre i s gewinnen könnte. In diesem 
Zusammenhang w u r d e verschiedentlich von 
Nichtkernwaffenstaaten die Auffassung ge
äußert, daß vor dem Abschluß dieses Ver
t rags der Verzicht aller Kernwaffenstaaten 
auf Kernwaffenversuche eine Ermut igung für 
die Staatengemeinschaft darstel len werde . 
Einige Kernwaffenstaaten legten hierzu an
dere Ansichten dar . 
52. Die Union der Sozialistischen Sowjetre
publ iken und die Vereinigten Staaten von 
Amer ika sollten das Abkommen, das sie seit 
mehre ren J a h r e n In der zweiten Runde der 
Verhandlungen über die Begrenzung s t ra te 
gischer Rüstung (SALT II) anstreben, zum 
frühestmöglichen Zei tpunkt abschließen. Sie 
werden aufgefordert , der Genera lversamm
lung den Text des Abkommens rechtzeitig zu 
übermitteln. Darauf sollten umgehend wei
te re Verhandlungen zwischen den beiden 
Par te ien über die Begrenzung strategischer 
Rüstung folgen, die zur Vere inbarung einer 
wesentl ichen Verminderung und qual i ta t iven 
Begrenzung der strategischen Rüstung füh
ren. Das Abkommen sollte einen wesentl ichen 
Schritt auf dem Weg zur nuk lea ren Abrü
stung und letztlich zur Schaffung einer ke rn 
waffenfreien Welt darstel len. 
53. Der in dem diesbezüglichen Abschnitt 
beschriebene Prozeß der nuk lea ren Abrü
stung sollte dadurch beschleunigt werden, daß 
die derzeit geführten Verhandlungen zwi
schen den Kernwaffenstaaten rasch und ziel
strebig zu einem erfolgreichen Abschluß ge
führt und bald wei tere Verhandlungen ein
geleitet werden . 
54. Bedeutende Forschri t te im Bereich der 
nuk learen Abrüstung könnten sowohl durch 
parallel getroffene politische oder völker
rechtliche Maßnahmen zur Stärkung der Si
cherheit der Staaten als auch durch For t 
schrit te bei der Begrenzung und Verminde
rung der Streitkräfte und der konvent ionel
len Rüstung der Kernwaffenstaaten u n d 
andere r S taa ten der betroffenen Regionen er
leichtert werden. 
55. Wirkliche Fortschri t te im Bereich der 
nuk lea ren Abrüstung könnten günstige Vor
aussetzungen für weltwei te Fortschri t te in 
der konvent ionel len Abrüstung schaffen. 
56. Die wi rksamste Sicherung gegen die Ge
fahr eines Atomkriegs und die Anwendung 
von Kernwaffen liegt in der nuk learen Ab
rüstung und der vollständigen Abschaffung 
der Kernwaffen. 
57. Bis zur Erreichung dieses Zieles, für das 
die Verhandlungen tatkräftig fortgeführt 
werden sollten, t ragen die Kernwaffenstaaten 
angesichts der für kriegführende und nicht
kriegführende Nationen gleichermaßen ver
heerenden Folgen eines Atomkriegs die be
sondere Verantwor tung , im Rahmen der Be
s t immungen der Charta der Vereinten Natio
nen Maßnahmen zur Verhütung des Aus
bruchs eines Atomkriegs sowie der Anwen
dung von Gewalt in den in ternat ionalen Be
ziehungen einschließlich der Anwendung von 
Kernwaffen zu treffen. 
58. In diesem Zusammenhang sollten alle 
Staaten und insbesondere die Kernwaffen
staaten so bald wie möglich verschiedene 
Vorschläge prüfen, die darauf gerichtet sind, 
den Verzicht auf die Anwendung von Kern
waffen, die Verhütung eines Atomkriegs u n d 
ähnliche Zielsetzungen — soweit möglich 
durch in ternat ionale Vere inbarungen — si
cherzustellen, und dadurch eine Gefährdung 
des For tbes tehens der Menschheit abwen
den. Alle Staaten sollten sich akt iv an Be
mühungen beteiligen, hinsichtlich der zwi
schenstaatlichen Beziehungen Voraussetzun
gen zu schaffen, welche die Vere inbarung 
von Regeln über das friedliche Verha l ten 
der Nationen in in ternat ionalen Angelegen
hei ten ermöglichen und die Anwendung oder 
die Androhung der Anwendung von Ke rn 
waffen unmöglich machen. 
59. In dem Zusammenhang werden die Kern
waffenstaaten ferner aufgefordert, Schrit te zu 
un te rnehmen , durch welche die Nichtkern
waffenstaaten gegen die Anwendung oder die 
Androhung der Anwendung von Kernwaffen 
gesichert werden. Die Genera lversammlung 
n immt die Erklärungen der Kernwaffenstaa
ten zur Kenntnis und fordert sie auf, sich zu 

bemühen, nach Bedarf wi rksame Vereinba
rungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen
staaten gegen die Anwendung oder die An
drohung der Anwendung von Kernwaffen zu 
schließen. 
60. Die Schaffung kernwaffenfreier Zonen 
auf der Grundlage von Regelungen, auf die 
sich die Staaten der betroffenen Region frei 
geeinigt haben, stellt eine wichtige Abrü
stungsmaßnahme dar. 
61. Der Prozeß der Schaffung solcher Zonen 
in verschiedenen Teilen der Welt sollte ge
fördert werden , wobei das Endziel eine von 
Kernwaffen völlig freie Welt wäre. Dabei 
sollten die Eigenhei ten jeder Region berück
sichtigt werden . Die solchen Zonen angehö
renden Staa ten sollten sich verpflichten, alle 
Zielsetzungen, Zwecke und Grundsätze der 
Ubereinkünfte oder Regelungen zur Schaf
fung der Zonen voll einzuhalten, und damit 
sicherstellen, daß diese Zonen wirkl ich frei 
von Kernwaffen sind. 
62. Hinsichtlich solcher Zonen sind die Ke rn 
waffenstaaten ihrersei ts aufgerufen, Ver
pflichtungen zu übernehmen, deren Einzel
hei ten mit der zuständigen Behörde für die 
jeweil ige Zone auszuhandeln sind, insbeson
dere 
a) unbedingte Achtung des Sta tus der k e r n 

waffenfreien Zone; 
b) Verzicht auf die Anwendung oder die An

drohung der Anwendung von Kernwaffen 
gegen die S taa ten dieser Zone. 

63. Im Lichte der bes tehenden Verhältnisse 
u n d unbeschadet we i te re r Maßnahmen, die 
in anderen Regionen erwogen werden, sind 
insbesondere folgende Maßnahmen wün
schenswert : 
a) Annahme aller einschlägigen Maßnahmen, 

durch welche die volle Anwendung des 
Vertrags über das Verbot von Kernwaffen 
in Late inamer ika (Vertrag von Tlatelolco) 
sichergestellt wird, durch die betroffenen 
Staaten un t e r Berücksichtigung der auf 
der zehnten Sonder tagung geäußerten 
Auffassungen über den Bei t r i t t zu diesem 
Vert rag; 

b) Unterzeichnung und Ratif ikation der Zu
satzprotokolle zum Vert rag über das Ver
bot von Kernwaffen in Late inamer ika 
(Vertrag von Tlatelolco) durch die Staa
ten, die Ver t ragspar te ien dieser Ubere in
künfte werden können, dies jedoch noch 
nicht sind; 

c) in Afrika, wo die Organisat ion der Afri
kanischen Einhei t einen Beschluß über die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in 
dieser Region bekräftigt hat, muß der Si
cherhei tsrat der Vereinten Nat ionen erfor
derlichenfalls geeignete wi rksame Schri t te 
un te rnehmen , um die Verei telung dieser 
Absicht zu ve rh inde rn ; 

d) ernstliche Prüfung der in den vo rhe rge 
henden Absätzen beschriebenen p r a k t i 
schen und dr ingend gebotenen Schri t te , 
die für die Verwirkl ichung des Vorschlags 
zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zo
ne im Nahen Osten entsprechend den 
diesbezüglichen Entschließungen der Ge
nera lversammlung erforderlich sind, ei
ner Region, in der alle unmi t te lbar betrof
fenen Par te ien sich für den P lan ausge
sprochen haben und in der die Gefahr der 
Verbre i tung von Kernwaffen besteht . Die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone 
im Nahen Osten würde den Weltfrieden 
und die in ternat ionale Sicherheit e r h e b 
lich stärken. Bis zur Err ichtung einer sol
chen Zone in dieser Region sollten die 
dort igen Staaten feierlich erklären, daß 
sie auf der Grundlage der Gegenseit igkeit 
auf die Herstellung, den Erwerb oder den 
anderwei t igen Besitz von Kernwaffen und 
Kernsprengkörpern sowie auf die Er t e i 
lung der Zust immung zur S ta t ionierung 
von Kernwaffen in ihrem Hoheitsgebiet 
durch Dri t te verzichten, und sich damit 
e invers tanden erklären, alle ihre nuk lea 
ren Tätigkeiten den Sicherungsmaßnahmen 
der Internat ionalen Atomenergie-Organi
sation zu unterwerfen. Es sollte erwogen 
werden, den Sicherhei tsrat an der Arbeit 
für die Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone im Nahen Osten zu betei l igen; 

e) alle Staaten der südasiatischen Region ha 
ben ihre Entschlossenheit bekundet , ih re 
Länder von Kernwaffen freizuhalten. Sie 
sollten ke ine Schri t te un te rnehmen , die 

174 Vereinte Nat ionen 5/78 



von diesem Ziel abweichen. In diesem Zu
sammenhang wurde die Frage der Schaf
fung einer kernwaffenfreien Zone in Süd
asien in m e h r e r e n Entschließungen der 
Genera lversammlung behandelt , die diese 
Frage we i t e rh in prüft. 

64. Die Schaffung von Friedenszonen in ver 
schiedenen Weltregionen un te r angemesse
nen Bedingungen, die von den betroffenen 
Staa ten in der Zone un te r Berücksichtigung 
der Eigenhei ten der Zone und der Grund
sätze der Char ta der Vereinten Nationen so
wie in Ubere ins t immung mit dem Völkerrecht 
eindeut ig festgelegt und frei best immt wer
den, k a n n zur Stärkung der Sicherheit der 
Staaten innerha lb dieser Zonen sowie zum 
Weltfr ieden und zur internat ionalen Sicher
hei t insgesamt bei t ragen. Im Hinblick hier
auf verweis t die Generalversammlung auf die 
Vorschläge zur Schaffung von Friedenszo
nen, un t e r anderem 
a) in Südostasien, wo Staaten dieser Region 

Interesse an der Schaffung einer solchen 
Zone in Übereinstimmung mit ihren Auf
fassungen bekunde t haben; 

b) im Indischen Ozean unter Berücksichti
gung der Bera tungen der Genera lversamm
lung und ihrer diezbezüglichen Entschlie
ßungen sowie der Notwendigkeit , die Wah
rung von Fr ieden und Sicherheit in dieser 
Region zu sichern. 

65. Als wesentl icher Bestandteil der Bemü
hungen, das Wettrüsten zu beenden und u m 
zukehren , ist es geboten, die Verbrei tung von 
Kernwaffen zu verhindern. Ziel der Nicht
ve rb re i tung von Kernwaffen ist es einerseits, 
zu verh indern , daß neben den bisher igen 
fünf Kernwaffenstaaten weitere auftreten, 
u n d anderersei ts , Kernwaffen fortschreitend 
zu ve rminde rn und schließlich völlig abzu
schaffen. Dies br ingt sowohl für die K e r n 
waffenstaaten als auch für die Nichtkernwaf-
fenstaaten Verpflichtungen und Veran twor
tung mi t sich: die Kernwaffenstaaten ver 
pflichten sich, durch baldige Anwendung der 
in den entsprechenden Absätzen dieses Schluß
dokuments angeführten Maßnahmen das n u 
k lea re Wettrüsten zu beenden und die n u 
k lea re Abrüstung zu verwirklichen, während 
alle Staaten sich verpflichten, die Verbre i 
tung von Kernwaffen zu verh indern . 
66. Auf nat ionaler Ebene und durch in ter 
nat ionale Übereinkünfte können und sollten 
wi rksame Maßnahmen getroffen werden , um 
die Gefahr der Verbre i tung von Kernwaffen 
auf ein Mindestmaß zu beschränken, ohne 
die Energieversorgung oder die Entwicklung 
der Kernenerg ie für friedliche Zwecke zu 
beeinträchtigen. Daher sollten Kernwaffen
s taa ten und Nichtkernwaffenstaaten gemein
sam wei tere Schri t te zur Erzielung einer i n 
te rna t iona len Übereinstimmung über un iver 
selle und nichtdiskr iminierende Methoden 
zur Verhinderung der Verbre i tung von Kern
waffen un te rnehmen . 
67. Ein wesentl icher Beitrag hierzu liegt in 
der vollen Anwendung aller Bes t immungen 
der bes tehenden Übereinkünfte zur Nichtver
b re i tung wie des Vertrags über die Nichtver
b re i tung von Kernwaffen und/oder des Ver
t rags über das Verbot von Kernwaffen in La-
te inamer ika (Vertrag von Tlatelolco), durch 
die Ver t ragss taa ten dieser Übereinkünfte. 
Die Bei t r i t te zu diesen Ubereinkünften ha
ben in den letzten J a h r e n zugenommen, und 
die Vert ragspar te ien haben die Hoffnung aus
gesprochen, daß sich diese Tendenz fortsetzt. 
68. Die Nichtverbreitungsmaßnahmen sollten 
die volle Ausübung der unveräußerlichen 
Rechte aller Staaten auf Durchführung u n d 
Ausbau ihrer P r o g r a m m e zur friedlichen 
Nutzung der Kernenerg ie für die wirtschaft
liche und soziale Entwicklung in Ubere in
s t immung mit ihren Prioritäten, Interessen 
und Bedürfnissen nicht beeinträchtigen. Alle 
S taa ten sollten ferner Zugang zu Technolo
gie, Ausrüstung und Material für die fried
liche Nutzung der Kernenergie haben und sie 
uneingeschränkt erwerben können, wobei die 
besonderen Bedürfnisse der Entwicklungs
länder zu berücksichtigen sind. Die in te rna 
t ionale Zusammenarbei t auf diesem Gebiet 
sollte gemeinsam festgelegten und angemes
senen in ternat ionalen Sicherungsmaßnahmen 
unter l iegen, die von der In te rna t iona len 
Atomenergie-Organisat ion in nichtdiskr imi
n ie render Weise angewendet werden, damit 
die Verbre i tung von Kernwaffen wi rksam 
verh inder t wird. 

69. Die Entscheidungen und Beschlüsse eines 
jeden Landes auf dem Gebiet der friedlichen 
Nutzung der Kernenerg ie sollten respekt ie r t 
werden, ohne daß seine Poli t ik des Brenn
stoffkreislaufs oder die in ternat ionale Zu
sammenarbei t , Abkommen und Verträge zur 
friedlichen Nutzung der Kernenergie gefähr
det werden, vorausgesetzt , daß die vors te
hend erwähnten gemeinsam festgelegten Si
cherungsmaßnahmen angewendet werden. 
70. Entsprechend den Grundsätzen und Be
s t immungen der Resolution 32/50 der Gene
ra lversammlung von 8. Dezember 1977 sollte 
die in terna t ionale Zusammenarbe i t zur För
derung der Wei tergabe und Nutzung nuk le 
arer Technologie zugunsten der wirtschaft
lichen und sozialen Entwicklung, insbesonde
r e in den Entwicklungsländern, gestärkt wer
den. 
71. Man sollte sich bemühen, die Arbei ten 
zur Bewer tung des in ternat ionalen Kern
brennstoffkreislaufs in s t r ik ter Ubereinst im
mung mit den im Schlußkommunique der 
Gründungskonferenz dargelegten Zielsetzun
gen abzuschließen. 
72. Alle Staaten sollten dem am l7.Juni 1925 
in Genf unterzeichneten Protokol l über das 
Verbot der Verwendung von erst ickenden, 
giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bak
teriologischen Mitteln im Krieg bei t re ten. 
73. Alle S taa ten sollten, soweit dies noch 
nicht geschehen ist, den Bei t r i t t zum Über
einkommen über das Verbot der Entwick
lung, Herstel lung und Lagerung bakter iolo
gischer (biologischer) Waffen und von To-
xinwaffen sowie über die Vernichtung sol
cher Waffen erwägen. 
74. Die S taa ten sollten ferner die Möglich
keit des Bei tr i t ts zu den nachstehend aufge
führten mehrsei t igen Ubereinkünften, die 
bisher auf dem Gebiet der Abrüstung ge
schlossen wurden , erwägen. 
75. Das vollständige und wi rksame Verbot 
der Entwicklung, Herstel lung und Lagerung 
aller chemischen Waffen sowie ihre Vernich
tung ist eine der dringlichsten Abrüstungs
maßnahmen. Infolgedessen ist der Abschluß 
eines diesbezüglichen Ubere inkommens, über 
das berei ts seit mehre ren J a h r e n verhandel t 
wird, eine der dringlichsten Aufgaben mul t i 
la te ra le r Verhandlungen. Nach Abschluß des 
Ubere inkommens sollten alle Staaten durch 
baldige Unterzeichnung und Ratifizierung des 
Ubere inkommens dazu bei t ragen, seine mög
lichst bre i te Anwendung sicherzustellen. 
76. Es sollte ein Übereinkommen geschlos
sen werden, das die Entwicklung, Hers te l 
lung, Lagerung und Verwendung radiologi
scher Waffen verbietet . 
77. Um zur Verhinderung eines qual i ta t iven 
Wettrüstens beizutragen und um zu er re i 
chen, daß wissenschaftliche und technologi
sche Errungenschaften schließlich n u r noch 
für friedliche Zwecke verwendet werden , 
sollten wirksame Maßnahmen getroffen wer 
den, welche die Gefahr von auf neuen wis
senschaftlichen Grundsätzen und Er rungen 
schaften beruhenden neuen Ar ten von Mas
senvernichtungswaffen abwenden und ih re 
Ents tehung verh indern . Man sollte sich in an
gemessener Weise wei terh in darum bemü
hen, daß solche neuen Ar ten und Systeme 
von Massenvernichtungswaffen verboten wer 
den. Sollten best immte Ar ten neuer Massen
vernichtungswaffen e rkennbar werden, so 
könnten hierüber besondere Übereinkünfte 
geschlossen werden. Diese Frage sollte fort
laufend geprüft werden. 
78. Der Abrüstungsausschuß sollte die Not
wendigkei t eines wei teren Verbots der mil i
tärischen oder einer sonstigen feindseligen 
Nutzung umweltverändernder Techniken prü
fen, damit die sich daraus ergebenden Ge
fahren für die Menschheit beseitigt werden . 
79. Um ein Wettrüsten auf dem Meeresbo
den und im Meeresuntergrund zu ve rh indern 
und die friedliche Nutzung dieser Gebiete zu 
fördern, wird der Abrüstungsausschuß auf
gefordert , in Konsultat ion mi t den Ver t rags
s taaten des Vertrags über das Verbot der 
Anbr ingung von Kernwaffen und anderen 
Massenvernichtungswaffen auf dem Meeres
boden und im Meeresuntergrund sowie un t e r 
Berücksichtigung der auf der Überprüfungs
konferenz der Vertragsparte ien jenes Ver
trags von 1977 unterbre i te ten Vorschläge und 
aller diesbezüglichen technologischen En t 
wicklungen umgehend mit der Prüfung wei 
te rer Maßnahmen auf dem Gebiet der Abrü

stung im Interesse der Verh inderung eines 
Wettrüstens in diesem Teil der Umwelt fort
zufahren. 
80. Um ein Wettrüsten im Wel t raum zu ver 
hindern, sollten im Geist des Vertrags über 
die Grundsätze zur Regelung der Tätigkei
ten von Staaten bei der Erforschung und 
Nutzung des Wel t raums einschließlich des 
Mondes und andere r Himmelskörper wei tere 
Maßnahmen getroffen und geeignete in ter 
nat ionale Verhandlungen geführt werden. 
81. Gleichzeitig mit Verhandlungen über nu
k leare Abrüstungsmaßnahmen sollten die Be
grenzung und die allmähliche Verminderung 
von Streitkräften und konvent ionel len Waf
fen im Rahmen der Fortschri t te in Richtung 
auf eine al lgemeine und vollständige Abrü
stung entschlossen verfolgt werden . Die Staa
ten mi t den größten Militärarsenalen t ragen 
bei der Verwirkl ichung der Verminderung 
konvent ionel ler Rüstungen besondere Ver
an twor tung . 
82. Insbesondere würde die Herstel lung ei
ner s tabi leren Lage in Europa auf einem 
niedr igeren Niveau des militärischen Poten
tials auf der Grundlage der annähernden 
Gleichheit und Parität sowie der unve rmin 
der ten Sicherheit aller S taa ten bei voller 
Wahrung der Sicherheitsinteressen und de r 
Unabhängigkeit der Staaten außerhalb der 
Militärbündnisse auf dem Wege der Einigung 
über angemessene beiderseit ige Verr ingerun
gen und Begrenzungen zur Stärkung der Si
cherheit in Europa bei t ragen und einen wich
tigen Schritt zur Fest igung des Weltfrie
dens und der in ternat ionalen Sicherheit dar 
stellen. Die im Gange befindlichen Bemü
hungen da rum sollten mit äußerstem Nach
druck fortgesetzt werden. 
83. Auf zweiseitiger, regionaler und m e h r 
seitiger Grundlage sollten Vere inbarungen 
oder andere Maßnahmen entschlossen ange
s t rebt werden mi t dem Ziel, Fr ieden u n d 
Sicherheit auf einem niedr igeren Streitkräf
teniveau durch Begrenzung und Verminde
rung von Streitkräften und konvent ionel len 
Waffen zu festigen; dabei ist dem Bedürfnis 
der Staaten, ih re Sicherheit zu gewährlei
sten, un te r Beachtung des in der Char ta der 
Vereinten Nat ionen ve ranke r t en na turgege
benen Rechts zur Selbstverteidigung und un 
beschadet des Grundsatzes der Gleichberech
t igung und Selbstbest immung der Völker im 
Einklang mi t der Charta ebenso Rechnung zu 
t ragen wie der Notwendigkei t , auf j eder Stu
fe ein Gleichgewicht zu erhal ten und die Si
cherheit aller S taa ten zu gewährleisten. Zu 
diesen Maßnahmen könnten die in den fol
genden beiden Absätzen aufgeführten Maß
nahmen gehören. 
84. Zweiseitige, regionale und mehrsei t ige 
Bera tungen und Konferenzen — bei Vorlie
gen entsprechender Voraussetzungen un t e r 
Beteil igung aller betroffenen Länder — zur 
Erörterung verschiedener Aspekte der kon 
vent ionel len Abrüstung, wie beispielsweise 
die in der am 9. Dezember 1974 von acht la
te inamerikanischen Staaten unterzeichneten 
Erklärung von Ayacucho ins Auge gefaßte 
Init ia t ive. 
85. Unter den Hauptwaffenllefer- und - e m p -
fängerländern sollten Bera tungen über die 
Begrenzung jeder Ar t von in te rna t iona ler 
Weitergabe konvent ionel ler Waffen durchge
führt werden, insbesondere un t e r Berück
sichtigung des Grundsatzes der unve rminde r 
ten Sicherheit der betei l igten Staaten, mi t 
dem Ziel, die Stabilität auf einem niedr ige
ren militärischen Niveau zu fördern oder zu 
erhöhen, wobei das Bedürfnis aller Staaten, 
ih re Sicherheit zu gewährleisten, sowie das 
unveräußerliche Recht der Völker un te r Ko
lonial- oder Fremdherrschaf t auf Selbstbe
s t immung und Unabhängigkeit und die Ver
pflichtung der Staaten zur Achtung dieses 
Rechts im Einklang mit der Charta der Ver
einten Nat ionen und der Erklärung über völ
kerrechtl iche Grundsätze für freundschaftli
che Beziehungen und Zusammenarbe i t zwi
schen den Staaten zu berücksichtigen sind. 
86. Die für 1979 vorgesehene Konferenz der 
Vereinten Nat ionen über Verbote oder Be
schränkungen der Anwendung bes t immter 
konvent ionel ler Waffen, bei denen man da
von ausgehen kann, daß sie übermäßige Ver
letzungen hervorrufen oder unterschiedslos 
wirken , sollte un ter Zugrundelegung h u m a 
nitärer und militärischer Erwägungen eine 
Einigung über das Verbot oder die Begren-
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zung der Anwendung bes t immter konven
tioneller Waffen einschließlich solcher, die 
unnötige Leiden verursachen oder u n t e r 
schiedslos w i rken können, anst reben. Die 
Konferenz sollte bes t immte Kategorien sol
cher Waffen, einschließlieh derjenigen, die 
Gegenstand früherer Erörterungen waren, 
behandeln . 
87. Alle Staaten sind aufgerufen, zur Erfül
lung dieser Aufgabe beizutragen. 
88. Das Ergebnis der Konferenzen sollte von 
allen Staaten, insbesondere den Herstel ler
staaten, im Hinblick auf die Frage der Wei
te rgabe solcher Waffen an andere Staaten 
geprüft werden. 
89. Eine allmähliche Kürzung der Militär
haushal te auf gegenseitig ve re inbar te r Grund
lage, beispielsweise in absoluten Zahlen oder 
in Prozentsätzen, insbesondere durch Ke rn 
waffenstaaten und andere militärisch bedeu
tende Staaten, wäre eine Maßnahme, die zur 
Einschränkung des Wettrüstens bei t ragen 
könnte, und würde die Möglichkeiten ver
größern, heute für militärische Zwecke ver 
wende te Mittel der wirtschaftlichen und so
zialen Entwicklung, insbesondere zum Nut 
zen der Entwicklungsländer, zuzuführen. Uber 
die Grundlage für die Durchführung dieser 
Maßnahme müssen sich alle Tei lnehmers taa
ten einig werden, und die Mittel und Wege 
dazu müssen für alle Staaten annehmbar 
sein; dabei sind die Probleme der Bewer
tung der verhältnismäßigen Bedeutung der 
Kürzungen für die verschiedenen Staaten zu 
berücksichtigen und die Vorschläge der ein
zelnen Staaten zu allen Aspekten der Kür
zung der Militärhaushalte gebührend zu be 
achten. 
90. Die Genera lversammlung sollte un te r Be
rücksichtigung der Vorschläge und Doku
men te der Vereinten Nat ionen zu dieser F ra 
ge ih re Bera tungen darüber fortsetzen, wel 
che konkre ten Schri t te zur Erleichterung der 
Kürzung der Militärhaushalte un te rnommen 
werden sollten. 
91. Um den Abschluß und die wi rksame 
Durchführung von Abrüstungsvereinbarun
gen zu erleichtern und Ver t rauen zu schaf
fen, sollten die Staaten geeigneten Verifika
t ionsbes t immungen in diesen Vere inbarun
gen zust immen. 
92. Im Rahmen der in terna t ionalen Abrü
stungsverhandlungen sollten das Problem 
der Verifikation wei ter untersucht und an
gemessene Methoden und Verfahren in die
sem Bereich erörtert werden. Man sollte sich 
nach Kräften bemühen, angemessene Metho
den und Verfahren zu entwickeln, die nicht 
d iskr iminierend sind und nicht ungebührlich 
in die inneren Angelegenheiten anderer Staa
ten eingreifen oder ihre wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung gefährden. 
93. Um den Abrüstungsprozeß zu erleich
tern, müssen Maßnahmen zur Stärkung des 
Weltfriedens und der in ternat ionalen Sicher
hei t und zur Schaffung von Ver t rauen zwi
schen den Staaten getroffen und ein en t 
sprechender Kurs verfolgt werden. Eine Ver
pflichtung auf ver t rauensbi ldende Maßnah
men könnte wesentlich dazu bei t ragen, wei
te re Fortschri t te auf dem Gebiet der Abrü
stung vorzuberei ten. Dazu sollten Maßnah
men wie die folgenden sowie andere noch 
zu vere inbarende Maßnahmen getroffen wer
den : 
a) Verhütung von Angriffen, die auf Grund 

eines Unfalls, einer Fehleinschätzung oder 
eines Ausfalls der Nachr ichtenverbindun
gen un t e rnommen werden, durch Maß
nahmen zur Verbesserung der Nachrich
tenverb indungen zwischen Regierungen, 
vor allem in Spannungsgebieten, durch 
Einr ichtung >heißer Drähte< oder andere 
Methoden zur Verr ingerung der Konflikt
gefahr. 

b) Die Staaten sollten die möglichen Auswir
kungen ihrer militärischen Forschung und 
Entwicklung auf bes tehende Ubereinkünf
te sowie auf wei tere Bemühungen auf dem 
Gebiet der Abrüstung prüfen. 

c) Der Generalsekretär hat der Genera lver
sammlung in regelmäßigen Abständen Be
richt zu ers ta t ten über die wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen des Wettrüstens und 
seine äußerst schädliche Wirkung auf den 
Weltfrieden und die in ternat ionale Sicher
heit. 

94. Angesichts des Zusammenhangs zwischen 
Rüstungsausgaben und wirtschaftlicher u n d 

sozialer Entwicklung sowie der Notwendig
keit, heu te für militärische Zwecke verwen
de te reale Mittel für die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung in der Welt, vor al lem 
zum Nutzen der Entwicklungsländer, freizu
setzen, sollte der Generalsekretär mit Hilfe 
einer Gruppe von ihm e rnann te r qualifizier
t e r Regierungssachverständiger eine Unte r 
suchung über den Zusammenhang zwischen 
Abrüstung und Entwicklung in Angriff neh
men. Der Generalsekretär sollte der Gene
ra lversammlung auf ih rer vierunddreißigsten 
Tagung einen Zwischenbericht darüber vor
legen und auf ih re r sechsunddreißigsten Ta
gung die Endergebnisse zur wei teren Veran
lassung vorlegen. 
95. Die Untersuchung sollte das Mandat be
rücksichtigen, das in dem Bericht der vom 
Generalsekretär gemäß Resolution 32/88 A der 
Genera lversammlung vom 12. Dezember 1977 
e rnann ten Ad-hoc-Gruppe über die Bezie
hung zwischen Abrüstung und Entwicklung 
entha l ten ist. Sie sollte un t e r Berücksichti
gung der früheren Gutachten der Vereinten 
Nat ionen die drei in dem Bericht aufgeführ
ten Hauptgebie te untersuchen. Die Untersu
chung sollte un te r anderem die Frage prüfen, 
wie die Abrüstung zur Err ichtung der neuen 
Weltwirtschaftsordnung be i t ragen kann . Sie 
sollte zukunfts- und praxisbezogen sein und 
folgende beiden P u n k t e besonders be tonen: 
die Zweckmäßigkeit einer Umverte i lung der 
heu te für militärische Zwecke verwende ten 
Mittel für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung, insbesondere zum Nutzen der 
Entwicklungsländer, u n d die tatsächliche 
Durchführbarkeit einer solchen Umver te i 
lung. Hauptziel sollte es sein, Ergebnisse 
vorzulegen, die bei der Ausarbe i tung p rak 
tischer Maßnahmen zur Umver te i lung sol
cher Mittel auf örtlicher, nat ionaler , regiona
ler und in ternat ionaler Ebene als wi rksame 
Richtschnur dienen könnten. 
96. Wei tere Schrit te auf dem Gebiet der Ab
rüstung und andere Maßnahmen zur Förde
rung des Weltfriedens und der in te rna t iona
len Sicherheit würden dadurch erleichtert , 
daß der Generalsekretär mit angemessener 
Unterstützung durch Regierungs- oder be
r a t ende Sachverständige Untersuchungen auf 
diesem Gebiet durchführt. 
97. Der Generalsekretär setzt mit Hilfe der 
von ihm e rnann ten bera tenden Sachverstän
digen die in Resolution 32/87 C der General
versammlung vom 12. Dezember 1977 gefor
der te Untersuchung über die Wechselbezie
hung zwischen Abrüstung und in ternat ionaler 
Sicherheit fort und legt das Ergebnis der 
vierunddreißigsten Tagung der Genera lver
sammlung vor. 
98. Die Genera lversammlung sollte auf ih 
rer dreiunddreißigsten Tagung und auf ih ren 
folgenden Tagungen die genauen Richtlinien 
für die Durchführung von Untersuchungen 
festlegen und dabei die berei ts vorgelegten 
Vorschläge einschließlich der auf der Sonder
tagung vorgelegten Vorschläge einzelner Län
der sowie etwaige später auf diesem Gebiet 
e ingebrachte Vorschläge berücksichtigen. Da
bei würde sich die Genera lversammlung auf 
einen vom Generalsekretär hierzu ausgear
bei te ten Bericht stützen. 
99. Um die in ternat ionale öffentliche Mei
nung für die Abrüstung zu mobilisieren, soll
ten die nachstehend aufgeführten spezifi
schen Maßnahmen getroffen werden, die da
zu dienen sollen, die Verbre i tung von Infor
mat ionen über das Wettrüsten und die Ver
suche, es zu beenden und umzukehren , zu 
verbessern. 
100. Staatliche und nichtstaatl iche Informa
t ionsorgane sowie diejenigen der Vereinten 
Nat ionen und ihrer Sonderorganisat ionen 
sollten der Ausarbei tung und Verbre i tung ge
druckten und audiovisuellen Materials über 
die Gefahren des Wettrüstens sowie über die 
Abrüstungsbemühungen und die Verhand lun
gen über spezifische Abrüstungsmaßnahmen 
Vorrang einräumen. 
101. Insbesondere sollte das Schlußdokument 
der zehnten Sonder tagung allgemein b e k a n n t 
gemacht werden. 
102. Die Genera lversammlung erklärt die 
Woche, die am 24. Oktober, dem Tag der Grün
dung der Vereinten Nationen, beginnt , zur 
Woche für die Förderung der Ziele der Ab
rüstung. 
103. Um Untersuchungen und Forschungsar
bei ten auf dem Gebiet der Abrüstung zu er

mutigen, sollte das Abrüstungszentrum der 
Vereinten Nat ionen seine Tätigkeit bei der 
Vorlage von Informat ionen über das Wettrü
sten und die Abrüstung verstärken. Außer
dem wird die Organisation der Vereinten Na
t ionen für Erziehung, Wissenschaft und Kul 
t u r dr ingend aufgefordert, im Rahmen ih re r 
Zuständigkeitsbereiche ihre Tätigkeit zur Er
leichterung von Forschungen u n d Veröffent
lichungen auf dem Gebiet der Abrüstung, 
insbesondere in den Entwicklungsländern, zu 
verstärken und die Ergebnisse dieser For
schungsarbei ten zu verbre i ten . 
104. Während dieses gesamten Vorgangs der 
Verbre i tung von Information über die Ent 
wicklung auf dem Gebiet der Abrüstung in 
allen Ländern sollten sich die mit dem P r o 
blem befaßten nichtstaatl ichen Organisat io
nen durch eine engere Verbindung zu den 
Vereinten Nat ionen stärker beteil igen. 
105. Die Mitgliedstaaten sollten aufgefordert 
werden, einen besseren Informationsfluß hin
sichtlich der verschiedenen Aspekte der Abrü
stung sicherzustellen, u m die Verbre i tung 
falscher und tendenziöser Nachrichten über 
Rüstung zu vermeiden, und sich auf die Ge
fahr der Eskalat ion des Wettrüstens und auf 
die Notwendigkei t einer al lgemeinen und 
vollständigen Abrüstung un te r wi rksamer 
in te rna t iona ler Kontrol le zu konzent r ie ren . 
106. Um zu einem besseren Verständnis und 
Bewußtsein für die durch das Wettrüsten 
ents tehenden Prob leme und für die Notwen
digkeit der Abrüstung beizutragen, werden 
die Regierungen und die staatl ichen und 
nichtstaatl ichen in te rna t iona len Organisat io
nen dr ingend aufgefordert , auf allen Ebenen 
Schritte zur Ausarbei tung von Bi ldungspro
g rammen für Abrüstungs- u n d Fr iedenss tu
dien zu un te rnehmen . 
107. Die Genera lversammlung begrüßt die 
Ini t ia t ive der Organisation der Vereinten 
Nat ionen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kul tur , e inen Weltkongreß über die Erzie
hung auf dem Gebiet der Abrüstung abzu
halten, und drängt diese Organisation in 
diesem Zusammenhang , ihr P rog ramm zum 
Ausbau der Abrüstungserziehung zu einem 
besonderen Studienfach voranzutre iben, u n 
te r anderem durch die Ausarbei tung von 
Richtlinien für Lehrkräfte, von Lehrbüchern, 
Lesebüchern und audio-visuellem Mater ia l . 
Die Mitgliedstaaten sollten alle n u r mögli
chen Maßnahmen treffen, um die Aufnahme 
solchen Materials in die Lehrpläne ihrer 
Bildungseinrichtungen zu fördern. 
108. Um die Sachkenntnis auf dem Gebiet 
der Abrüstung in wei teren Mitgliedstaaten, 
insbesondere den Entwicklungsländern, zu 
fördern, beschließt die Genera lversammlung, 
ein St ipendienprogramm auf dem Gebiet der 
Abrüstung ins Leben zu rufen. Der General 
sekretär sollte un te r Berücksichtigung der 
der Sonder tagung vorgelegten Vorschläge 
Leitl inien für das P r o g r a m m ausarbei ten. Er 
sollte ferner auf der dreiunddreißigsten or
dentlichen Tagung der Genera lversammlung 
den finanziellen Bedarf für 20 Stipendien be 
kanntgeben , damit er in den ordentl ichen 
Haushal t der Vereinten Nationen aufgenom
men wird; dabei sollte geprüft werden, wel 
che Einsparungen im Rahmen der vo rhan 
denen Haushaltsbewil l igungen vorgenommen 
werden können. 
109. Die Verwirkl ichung dieser vor rangigen 
Ziele sollte zu allgemeiner und vollständi
ger Abrüstung unter wi rksamer in te rna t io 
na ler Kontrol le führen, die das Endziel a l 
ler Bemühungen auf dem Gebiet der Abrü
stung bleibt. Verhandlungen über eine all
gemeine und vollständige Abrüstung werden 
gleichzeitig mit Verhandlungen über Teil-
Abrüstungsmaßnahmen geführt. Zu diesem 
Zweck wird der Abrüstungsausschuß die Aus
arbei tung eines umfassenden Abrüstungspro
gramms in Angriff nehmen, das alle für wün
schenswert erachteten Maßnahmen umfaßt, 
damit sichergestellt wird, daß das Ziel der 
allgemeinen und vollständigen Abrüstung un
ter wirksamer in te rna t iona le r Kontrol le in 
einer Welt verwirkl icht wird, in der Fr ieden 
und internat ionale Sicherheit herrschen und 
in der die neue Weltwir tschaftsordnung ge
stärkt und gefestigt wird. Das umfassende 
Programm sollte geeignete Verfahren dafür 
vorsehen, daß die Genera lversammlung über 
den For tgang der Verhandlungen voll auf 
dem laufenden gehal ten wird, wozu gegebe
nenfalls eine Lagebeur te i lung sowie insbe-
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sondere eine for t laufende Überprüfung der 
Durchführung des P rogramms gehören. 
110. Hand in Hand mit Fortschr i t ten auf dem 
Gebiet der Abrüstung sollten Maßnahmen 
zur Stärkung der Einr ichtungen zur Wahrung 
des Fr iedens u n d zur Beilegung in ternat io
naler S t re i t igkei ten durch friedliche Mittel 
gehen. Während und nach der Durchfüh
rung des P r o g r a m m s einer al lgemeinen und 
vollständigen Abrüstung sollten im Einklang 
mi t den Grundsätzen der Charta der Verein
ten Nat ionen die erforderl ichen Maßnahmen 
zur W a h r u n g des Weltfriedens und der inter
na t iona len Sicherheit getroffen werden, wo
zu auch die Verpflichtung der Staaten gehört, 
den Vere in ten Nat ionen in vere inbar tem Um
fang das no twendige Personal für eine inter
nat ionale Fr iedens t ruppe , die mit der ver
e inbar ten Bewaffnung auszurüsten wäre, zur 
Verfügung zu stellen. Die Regelung des Ein
satzes dieser T ruppe sollte sicherstellen, daß 
die Vere in ten Nat ionen von jeder Androhung 
oder Anwendung von Waffengewalt un t e r 
Ver le tzung der Ziele und Grundsätze der Ver
e in ten Nat ionen wi rksam abschrecken oder 
sie unterdrücken können. 
111. Bei a l lgemeiner und vollständiger Abrü
stung u n t e r s t renger und wirksamer in ter 
na t ionaler Kontro l le dürfen die Staaten nur 
über diejenigen nichtnuklearen Streitkräfte, 
Waffen, Anlagen und Einrichtungen verfü
gen, die e invernehmlich als notwendig er
achtet werden , damit die innere Ordnung 
aufrechterha l ten und die persönliche Sicher
hei t der Bürger geschützt werden kann und 
dami t die S taa ten eine Fr iedens t ruppe der 
Vere in ten Nat ionen unterstützen und dafür 
Persona l in vere inbar tem Umfang zur Ver
fügung stel len können. 
112. Außer den in diesem Aktionsprogramm 
behande l t en zahlreichen Fragen gibt es ei
n ige andere von grundlegender Bedeutung, 
über die wegen der Vielschichtigkeit der da
mi t v e r b u n d e n e n Probleme und der Kürze 
der auf der Sonder tagung zur Verfügung ste
henden Zeit keine zufriedenstellenden ver
e inbar ten Schlußfolgerungen erzielt werden 
konn ten . Aus diesem Grund werden sie in 
dem P r o g r a m m n u r sehr allgemein oder in 
e inigen Fällen sogar überhaupt nicht behan
delt . Es sollte jedoch hervorgehoben werden, 
daß einige konkre t e Ansätze zur Lösung sol
cher F ragen aus dem Meinungsaustausch in 
der Genera lversammlung hervorgegangen 
sind, wodurch die Fortsetzung der Untersu
chung dieser P rob leme und der Verhandlun
gen darüber in den zuständigen Abrüstungs
organen zweifellos erleichtert wird. 

IV. INSTRUMENTARIUM 
113. Obzwar die Abrüstung, insbesondere im 
nuk lea ren Bereich, für das Überleben der 
Menschheit und für die Beseit igung der Ge
fahr eines Atomkriegs zur Notwendigkei t ge
worden ist, sind seit dem Ende des zweiten 
Weltkr iegs doch n u r ger inge Fortschri t te er
zielt worden . Außer der notwendigen Be
k u n d u n g politischen Willens sollte das in ter 
nat ionale In s t rumen ta r ium wi rksamer genutzt 
und auch verbesser t werden , um die Durch
führung des Akt ionsprogramms zu ermögli
chen und die Vereinten Nat ionen bei der Er
füllung ihrer Aufgabe im Abrüstungsbereich 
zu unterstützen. Trotz redlicher Bemühun
gen der Staatengemeinschaft sind mit dem 
gegebenen Ins t rumen ta r ium keine angemes
senen Ergebnisse erzielt worden. Es ist des
halb dr ingend erforderlich, das bes tehende 
Abrüstungsinstrumentarium neu zu beleben 
und die jeweils geeignete Pla t t form für Ab
rüstungsberatungen und -Verhandlungen mi t 
repräsentativerem Charak te r zu schaffen. 
Für einen maximalen Erfolg sind zwei Ar ten 
von Gremien auf dem Gebiet der Abrüstung 
erforderlich — eines für Bera tungen und ei
nes für Verhandlungen. Im ers te ren sollten 
alle Mitgliedstaaten ver t re ten sein, während 
das le tztere aus Zweckmäßigkeitsgründen n u r 
aus verhältnismäßig wenigen Mitgl iedern be
s tehen sollte. 
114. Den Vereinten Nationen obliegt in Uber 
e ins t immung mit der Charta eine zentra le 
Aufgabe und Hauptveran twor tung im Be
reich der Abrüstung. Demgemäß sollten sie 
auf diesem Gebiet eine akt ivere Rolle spielen 
und, um ihre Aufgaben wirksam wahrzuneh 

men, alle Abrüstungsmaßnahmen — einseiti
ge, zweiseitige, regionale oder mehrsei t ige — 
erleichtern und fördern und durch die Gene
ra lversammlung oder sonstige geeignete Me
dien der Vereinten Nationen, die allen Mit
gl iedern der Organisation zur Verfügung ste
hen, über sämtliche Abrüstungsbestrebungen 
außerhalb ihres Einflußbereichs gebührend 
unterr ichte t werden, ohne daß der For tgang 
der Verhandlungen dadurch beeinträchtigt 
wird. 
115. Die Genera lversammlung war bisher das 
Hauptbera tungsorgan der Vereinten Nat io
nen auf dem Gebiet der Abrüstung und soll
te es auch wei terh in bleiben; sie sollte a l 
les in ih ren Kräften Stehende tun, um die 
Durchführung von Abrüstungsmaßnahmen 
zu erleichtern. Das Thema Überprüfung der 
Durchführung der von der Genera lversamm
lung auf ih re r zehnten Sonder tagung ange
nommenen Empfehlungen u n d Beschlüsse< 
wird auf die vorläufige Tagesordnung der 
dreiunddreißigsten Tagung und der folgen
den Tagungen der Genera lversammlung ge
setzt. 
116. Entwürfe mehrse i t iger Abrüstungsüber
einkünfte sollten den im Vertragsrecht gel
tenden üblichen Verfahren unterzogen wer 
den. Entwürfe, die der Genera lversammlung 
zur Begutachtung vorgelegt werden , sollten 
von ihr gründlich überprüft werden . 
117. Der Ers te Ausschuß der Genera lver
sammlung sollte sich in Zukunft n u r mi t Ab
rüstungsfragen u n d damit zusammenhängen
den in terna t ionalen Sicherheitsfragen befas
sen. 
118. Die Genera lversammlung setzt als Nach
folger der ursprünglich durch Resolution 502 
(VI) vom 11. J a n u a r 1952 geschaffenen Kom
mission eine aus allen Mitgl iedstaaten der 
Vereinten Nat ionen bes tehende Abrüstungs
kommission ein und beschließt folgendes: 
a) Die Abrüstungskommission ist ein Bera

tungsgremium, ein Nebenorgan der Gene
ra lversammlung, mit der Aufgabe, ve r 
schiedene Probleme auf dem Gebiet der 
Abrüstung zu prüfen und Empfehlungen 
dazu abzugeben sowie die einschlägigen Be
schlüsse und Empfehlungen der Sonder ta 
gung über Abrüstung weiter zu verfolgen. 
Die Abrüstungskommission sollte un t e r an
derem die Elemente eines umfassenden 
Abrüstungsprogramms prüfen, die der Ge
nera lversammlung und durch sie dem Ver
handlungsgremium, dem Abrüstungsaus
schuß, als Empfehlungen vorzulegen sind. 

b) Die Abrüstungskommission arbei te t nach 
der für die Ausschüsse der Generalver
sammlung gel tenden Geschäftsordnung mit 
den von ihr für notwendig erachteten Än
derungen und wird nach besten Kräften 
dafür sorgen, daß Beschlüsse über w e 
sentliche Themen soweit möglich im Kon
sensus gefaßt werden. 

c) Die Abrüstungskommission ers ta t te t der 
Genera lversammlung jährlich Bericht u n d 
legt ihr zur Prüfung während ihrer dre i 
unddreißigsten Tagung e inen Bericht über 
organisatorische Fragen vor; 1979 tagt die 
Abrüstungskommission nicht länger als 
vier Wochen; der Ze i tpunkt dafür wird 
auf der dreiunddreißigsten Tagung der Ge
nera lversammlung beschlossen. 

d) Der Generalsekretär stellt die für die 
wi rksame Erfüllung der Aufgaben der 
Kommission notwendigen Sachverständi
gen, Mitarbei ter und Dienste zur Verfü
gung. 

119. Eine zweite Sonder tagung der Genera l 
versammlung über Abrüstung sollte zu ei
nem von der Genera lversammlung auf ih
re r dreiunddreißigsten Tagung festzulegen
den Zei tpunkt abgehalten werden. 
120. Die Generalversammlung ist sich der von 
dem seit dem 14. März 1962 tagenden in te rna
t ionalen Verhandlungsgremium geleisteten 
Arbeit ebenso bewußt wie der auf dem Ge
biet der Abrüstung noch zu bewältigenden 
beträchtlichen und dr ingenden Aufgaben. Die 
Generalversammlung ist sich des fortbeste
henden Bedürfnisses nach einem einzigen 
mehrsei t igen Abrüstungs-Verhandlungsforum 
von begrenzter Größe, das Beschlüsse im 
Konsensus-Verfahren faßt, vol lkommen be 
wußt. Sie mißt der Tei lnahme sämtlicher 
Kernwaffenstaaten an einem angemessen zu
sammengesetzten Verhandlungsgremium, dem 
Abrüstungsausschuß, große Bedeutung bei. 
Die Genera lversammlung begrüßt die nach 

angemessenen Bera tungen zwischen den Mit
gliedstaaten während der Sonder tagung der 
Genera lversammlung über Abrüstung erziel
te Einigung darüber, daß der Abrüstungsaus
schuß den Kernwaffenstaaten sowie 32 bis 35 
anderen Staa ten offensteht, die im Benehmen 
mi t dem Präsidenten der zweiunddreißigsten 
Tagung der Genera lversammlung ausgewählt 
werden, daß die Mitgliedschaft im Abrü
stungsausschuß in regelmäßigen Abständen 
überprüft wird, daß der Abrüstungsausschuß 
spätestens im J a n u a r 1979 von dem Land nach 
Genf e inberufen wird, dessen Name im al 
phabet ischen Mitgliederverzeichnis an ers ter 
Stelle erscheint, und daß der Abrüstungsaus
schuß 
a) seine Arbei t im Konsensus-Verfahren 

durchführt; 
b) sich eine Geschäftsordnung gibt; 
c) den Generalsekretär der Vereinten Nat io

n e n ersucht, im Anschluß an Bera tungen 
mi t dem Abrüstungsausschuß den Sekretär 
des Ausschusses zu e rnennen , der auch als 
sein persönlicher Ver t re te r tätig wird, um 
den Ausschuß und seinen Vorsi tzenden bei 
der Organisation des Arbe i t sprogramms 
u n d der Zeitpläne des Ausschusses zu un 
terstützen; 

d) den Ausschußvorsitz u n t e r allen Mitglie
dern im monatl ichen Turnus wechseln läßt; 

e) seine Tagesordnung un t e r Berücksichti
gung der Empfehlungen der Genera lver 
sammlung und der Vorschläge seiner Mit
glieder aufstellt; 

f) der Genera lversammlung jährlich oder bei 
Bedarf häufiger Bericht ers ta t te t und den 
Mitgl iedstaaten der Vereinten Nat ionen r e 
gelmäßig seine offiziellen und sonstigen 
einschlägigen Dokumente übermittelt; 

g) es interess ier ten Staaten, die nicht Mit
glieder des Ausschusses sind, ermöglicht, 
dem Ausschuß schriftliche Vorschläge oder 
Arbei tspapiere über Abrüstungsmaßnahmen 
vorzulegen, die im Ausschuß verhandel t 
werden, und an den Besprechungen über 
den Gegenstand dieser Vorschläge oder 
Arbei tspapiere te i lzunehmen; 

h) Staaten, die nicht Mitglieder des Aus
schusses sind, auf deren Ersuchen auffor
dert , im Ausschuß ihre Ansichten zu äu
ßern, wenn es um ih re besonderen Anlie
gen geht ; 

i) seine Plenars i tzungen der Öffentlichkeit 
zugänglich macht, sofern nicht anders be 
schlossen wird. 

121. Zweiseitige und regionale Abrüstungs
verhandlungen können ebenfalls eine wicht i
ge Rolle spielen und könnten den Abschluß 
mehrsei t iger Ubereinkünfte auf dem Gebiet 
der Abrüstung erleichtern. 
122. Zum frühestmöglichen geeigneten Zeit
p u n k t sollte nach angemessener Vorbere i tung 
eine Weltabrüstungskonferenz mit universel 
ler Beteil igung einberufen werden . 
123. Um die Vereinten Nat ionen in die Lage 
zu versetzen, ihre Rolle im Abrüstungsbe
reich wei terh in wahrzunehmen und die ihnen 
durch diese Sonder tagung übertragenen zu
sätzlichen Aufgaben zu erfüllen, sollte das 
Abrüstungszentrum der Vereinten Nat ionen 
ausreichend verstärkt und seine Forschungs
und Informationsfunkt ion entsprechend aus 
geweitet werden. Das Zen t rum sollte die 
sich innerhalb der Sonderorganisat ionen der 
Vereinten Nat ionen und sonstigen Einr ichtun
gen und P r o g r a m m e im Rahmen der Ver
einten Nat ionen b ie tenden Möglichkeiten in 
bezug auf Untersuchungen und Informat io
n e n über Abrüstung voll in Anspruch neh 
men. Das Zen t rum sollte auch seine Kontak
te zu nichtstaatl ichen Organisat ionen u n d 
Forschungseinr ichtungen verstärken, da diese 
im Abrüstungsbereich eine wertvol le Rolle 
spielen. Diese Rolle könnte auch auf andere 
Weise, die für zweckmäßig gehal ten wird, 
gestärkt werden . 
124. Der Generalsekretär wird ersucht, ein 
Bera tungsgremium aus hervor ragenden P e r 
sönlichkeiten zu bilden, die auf Grund ihrer 
persönlichen Sachkenntnis und un te r Berück
sichtigung des Grundsatzes einer angemes
senen geographischen Ver t re tung ausgewählt 
werden, um ihn in bezug auf die verschie
denen Aspekte der un te r der Schi rmherr 
schaft der Vereinten Nat ionen im Bereich der 
Abrüstung und Rüstungsbegrenzung durchzu
führenden Untersuchungen einschließlich ei
nes P rogramms für diese Untersuchungen zu 
b e r a t e n 4 
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125. Die Genera lversammlung stellt mi t Ge
nug tuung fest, daß die akt ive Beteil igung der 
Mitgliedstaaten an der Prüfung der Tages
ordnungspunkte der Sonder tagung sowie die 
von ihnen vorgelegten Vorschläge und Anre 
gungen, die in dem Schlußdokument in e r 
heblichem Umfang ih ren Niederschlag finden, 
einen wertvol len Beitrag zur Arbeit der Son
der tagung und zu ihrem erfolgreichen Ab
schluß geleistet haben. Da eine Reihe dieser 
Vorschläge und Anregungen (s. A/S-10/PV. 
1-25, A/S-10/1-14 und 17, A/S-10/AC. 1/PV. 1-16, 
A/S-10/AC. 1/1-40, A/S-10/AC. 1/L. 1-17), die 
Bestandtei l der Arbei t der Sonder tagung der 
Genera lversammlung geworden sind, es ver
dienen, wei terh in und gründlicher untersucht 
zu werden , wobei die vielen einschlägigen 
Stel lungnahmen und Bemerkungen sowohl 
in der Generaldebat te im P lenum als auch 
in den Bera tungen im Ad-hoc-Ausschuß der 
zehnten Sonder tagung zu berücksichtigen 
sind, wird der Generalsekretär ersucht, den 
zuständigen Bera tungs- und Verhandlungsor
ganen, die sich mit Abrüstungsfragen befas
sen, zusammen mit diesem Schlußdokument 
alle offiziellen Protokol le der Sonder tagung 
über Abrüstung in Übereinstimmung mit den 
Empfehlungen, die e twa von der Genera lver
sammlung auf ih re r dreiunddreißigsten Ta
gung angenommen werden, zu übermitteln. 
Einige der zur Prüfung durch die Sonder ta
gung vorgelegten Vorschläge sind nachste
hend aufgeführt: 

a) Wort laut des am 9. Mai 1978 angenomme
nen Beschlusses des Zentra lkomitees der 
Rumänischen Kommunist ischen Par te i 
über den rumänischen Standpunk t zur 
Abrüstung und insbesondere zur nuk le 
a ren Abrüstung (A/S-10/14); 

b) Ansichten der schweizerischen Regierung 
zu Problemen, die auf der zehnten Son
der tagung der Genera lversammlung zu 
erörtern sind (A/S-lO/AC.1/2); 

c) Vorschläge der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubl iken für prakt ische Maß
nahmen zur Beendigung des Wettrüstens 
(A/S-lO/AC.1/4); 

d) Memorandum Frankre ichs über die Er 
r ichtung einer In terna t ionalen Satel l i ten-
Uberwachungsagentur (A/S-10/AC. 1/7); 

e) Memorandum Frankreichs über die Er 
r ichtung eines In terna t ionalen Inst i tu ts 
für Abrüstungsforschung (A/S-10/AC. 1/8); 

f) Vorschlag Sri Lankas zur Err ichtung ei
ner Weltabrüstungsbehörde (A/S-10/AC. 1/9 
und Add. 1); 

g) von der Bundesrepubl ik Deutschland vor
gelegtes Arbei tspapier mit dem Titel 
»Beitrag zur seismologischen Verifikation 
eines umfassenden Versuchsverbots* (A/S-
10/AC. 1/12); 

h) von der Bundesrepubl ik Deutschland vor
gelegtes Arbei tspapier mit dem Titel 
»Einladung zu in ternat ionalem C-Waffen-
Verif ikat ionsworkshop in der Bundesre
publik Deutschland< (A/S-10/AC. 1/13); 

i) von China vorgelegtes Arbeitspapier über 
Abrüstung (A/S-10/AC. 1/17); 

j) von der Bundesrepubl ik Deutschland vor
gelegtes Arbei tspapier über Zonen ver 
t rauensbi ldender Maßnahmen als erster 
Schritt zur Vorberei tung einer wel twei
ten Konvent ion über ver t rauensbi ldende 
Maßnahmen (A/S-10/AC. 1/20); 

k) Vorschlag Ir lands zur Untersuchung der 
Möglichkeit, ein Anreizsystem zur För
derung von Rüstungskontrolle und Ab
rüstung zu schaffen (A/S-10/AC. 1/21); 

1) von Rumänien vorgelegtes Arbei tspapier 
über eine Synthese der Vorschläge im 
Abrüstungsbereich (A/S-10/AC. 1/23); 

m) Vorschlag der Vereinigten Staaten von 
Amer ika für die Schaffung einer F r i e 
densreserve der Vereinten Nationen und 
für ver t rauensbi ldende Maßnahmen und 
Stabilisierungsmaßnahmen in verschie
denen Regionen, einschließlich der An
kündigung von Manövern, der Einladung 
von Beobachtern zu Manövern und ei
nes Ins t rumenta r iums der Vereinten Na
tionen zur Untersuchung und Förderung 
solcher Maßnahmen (A/S-10/AC. 1/24); 

n) Vorschlag Uruguays über die Möglichkeit 
der Schaffung einer Kriegsforschungs
stelle (A/S-10/AC. 1/25); 

o) Vorschlag Belgiens, Dänemarks, der Bun
desrepublik Deutschland, Ir lands, I ta 
liens, Japans , Kanadas , Luxemburgs , 
Neuseelands, der Niederlande, Norwe

gens, Schwedens, des Vereinigten König
reichs Großbritannien und Nordir land 
und der Vereinigten Staaten von Amer i 
ka über die Stärkung der Sicherheits 
rolle der Vereinten Nat ionen bei der 
friedlichen Beilegung von Strei t igkei ten 
und der Wahrung des Fr iedens (A/S-10/ 
AC. 1/26 und Corr. 1 und 2); 

p) Memorandum Frankre ichs über die Er 
r ichtung eines In terna t ionalen Abrü
stungsfonds für Entwicklung (A/S-10/AC. 
1/28); 

q) Vorschlag Norwegens »Beurteilung der 
Auswirkung neuer Waffen auf Rüstungs
kontrol le und Abrüstungsbemühungen< 
(A/S-10/AC. 1/31); 

r) Verbalnote zur Übermittlung des am 
22. J u n i 1978 von den Außenministern Ar
gentiniens, Boliviens, Chiles, Ecuadors , 
Kolumbiens, Panamas , Pe rus und Vene
zuelas in Washington unterzeichneten 
Textes zur Bekräftigung der Grundsätze 
der Erklärung von Ayacucho über die 
Begrenzung konvent ionel ler Waffen (A/S-
10/AC. 1/34); 

s) Memorandum Liberias mi t dem Titel >Er-
klärung über eine neue Abrüstungsphilo
sophie* (A/S-10/AC. 1/35); 

t) Erklärungen der Ver t re te r Chinas vom 
22. Jun i 1978 zu dem Entwurf des Schluß
dokuments der zehnten Sonder tagung 
(A/S-10/AC. 1/36); 

u) Vorschlag des Präsidenten von Zypern 
zur vollständigen Entmil i tar is ierung u n d 
Abrüstung der Republik Zypern und zur 
Durchführung der Resolutionen der Ver
e in ten Nat ionen (A/S-10/AC. 1/39); 

v) Vorschlag Costa Ricas für wirtschaftliche 
und soziale Anreize zur Beendigung des 
Wettrüstens (A/S-10/AC. 1/40); 

w) von China vorgelegte Änderungen des 
Entwurfs des Schlußdokuments der zehn
ten Sonder tagung (A/S-10AC. 1/L. 2-4, A/S-
10/AC. 1/L. 7 und 8); 

x) Vorschläge Kanadas zur Durchführung 
einer Strategie der Unterb indung des 
nuklearen Wettrüstens (A/S-10/AC. 1/L. 6); 

y) von Äthiopien, Indien und Zypern vor
gelegter Resolutionsentwurf über die 
dr ingende Notwendigkei t der Einstel lung 
wei terer Kernwaffenversuche (A/S-10/AC. 
1/L.lO); 

z) von Äthiopien u n d Indien vorgelegter 
Resolut ionsentwurf zur NichtVerwendung 
von Kernwaffen und zur Verhütung 
eines Atomkriegs (A/S-10/AC. 1/L. 11); 

aa) Vorschlag der ungebundenen Länder zur 
Err ichtung einer Friedenszone im Mittel
meergebiet (A/S-10/AC. 1/37 Abs. 72); 

bb) Vorschlag der Regierung von Senegal für 
eine Besteuerung der Militärhaushalte 
(A/S-10/AC. 1/37 Abs. 101); 

cc) Vorschlag Österreichs zur Übermittlung 
des Arbei tspapiers A/AC. 187/109 an die 
Mitgliedstaaten und zur Feststel lung ihrer 
Ansichten zum Thema Verifikation (A/S-
10/AC. 1/37 Abs. 113); 

dd) Vorschlag der ungebundenen Länder zum 
Abbau ausländischer Militärstützpunkte 
in ausländischen Hoheitsgebieten und zum 
Rückzug ausländischer Truppen aus aus
ländischen Hoheitsgebieten (A/S-10/AC. 
1/37 Abs. 126); 

ee) Vorschlag Mexikos zur vorläufigen Er
öffnung eines Ad-hoc-Kontos im Rahmen 
des Entwicklungsprogramms der Verein
ten Nationen, um die Geldmittel , die 
durch die Abrüstungsmaßnahmen freige
setzt werden, für Entwicklungszwecke 
einzusetzen (A/S-lOAC.1/37 Abs. 14); 

ff) Vorschlag Ital iens zur Rolle des Sicher
hei tsrats im Abrüstungsbereich im Ein
klang mit Art ikel 26 der Charta der Ver
einten Nationen (A/S-10/AC. 1/37 Abs. 179); 

gg) Vorschlag der Nieder lande zu einer Un
tersuchung über die Err ichtung einer in
te rna t ionalen Abrüstungsorganisation 
(A/S-10/AC. 1/37 Abs. 186). 

126. Bei der Annahme dieses Schlußdoku
ments bekräftigen die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen feierlich ihre Entschlos
senheit , eine allgemeine und vollständige Ab
rüstung anzust reben und wei tere gemeinsame 
Anst rengungen zu un te rnehmen mit dem 
Ziel der Stärkung des Fr iedens und der in
ternat ionalen Sicherheit, der Beseit igung der 
Gefahr eines Krieges, insbesondere eines 
Atomkriegs, der Durchführung prakt ischer 
Maßnahmen zur Beendigung und Umkehrung 

des Wettrüstens, der Stärkung der Verfah
ren zur friedlichen Beilegung von Strei t ig
kei ten sowie der Kürzung der Militärausgaben 
u n d Verwendung der dadurch frei werden
den Mittel in einer Weise, die dem Wohl aller 
Völker und der Besserung der wir tschaf t 
l ichen Verhältnisse der Entwicklungsländer 
zugute kommt. 
127. Die Genera lversammlung gibt i h r e r Ge
nug tuung darüber Ausdruck, daß es die ih re r 
Sonder tagung über Abrüstung vorgelegten 
Vorschläge und die Bera tungen darüber er
möglicht haben, in diesem Schlußdokument 
Grundprinzipien, Ziele, Schwerpunkte und 
Verfahren zur Durchführung dieser Zwecke, 
sei es in der Erklärung oder in dem Akt ions
p rogramm oder in beiden, e rneu t zu bekräf
tigen und festzulegen. Die Versammlung be 
grüßt ferner die vere inbar ten wichtigen Be
schlüsse über das Bera tungs- und Verhand
lungs ins t rumentar ium und ve r t r au t darauf, 
daß diese Organe ihre Aufgaben erfolgreich 
w a h r n e h m e n werden . 
128. Abschließend wird darauf hingewiesen, 
daß die Anzahl der an der Genera ldebat te 
te i lnehmenden Staaten und der hohe Rang 
ihrer Ver t re te r sowie die Intensität und der 
Umfang der Debat te in der Geschichte der 
Abrüstungsbemühungen ohne Beispiel sind. 
Mehrere Staats- oder Regierungschefs spra
chen vor der Genera lversammlung. Darüber 
hinaus sandten andere Staats- oder Regie
rungschefs Botschaften und sprachen der 
Sonder tagung der Genera lversammlung ihre 
guten Wünsche für einen erfolgreichen Ver
lauf aus. Mehre re hohe Bedienstete von Son
derorganisat ionen und anderen Ins t i tu t ionen 
und P r o g r a m m e n im Rahmen der Vereinten 
Nat ionen und Sprecher von 25 nichtstaatl ichen 
Organisat ionen und sechs Forschungsinst i tu
ten leisteten ebenfalls wertvol le Beiträge zur 
Arbeit der Tagung. Es muß ferner darauf 
hingewiesen werden, daß die Sonder tagung 
nicht das Ende, sondern vie lmehr den Beginn 
einer neuen Phase in den Bemühungen der 
Vereinten Nat ionen im Abrüstungsbereich 
kennzeichnet . 
129. Die Genera lversammlung ist überzeugt, 
daß die Diskussionen über die Abrüstungs
probleme auf der Sonder tagung und im 
Schlußdokument das Augenmerk al ler Völker 
auf sich ziehen, die öffentliche Meinung in 
der Welt wei ter mobilisieren und der Sache 
der Abrüstung einen kräftigen Impuls geben 
werden. 
Abst immungsergebnis : Ohne förmliche Ab
s t immung angenommen. 

O s t - T i m o r 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 

Die Ost-Timor-Frage. — Resolution 32/34 
vom 28. November 1977 

Die Genera lversammlung, 
— in Anerkennung des unveräußerlichen 

Rechts al ler Völker auf Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit gemäß den 
Grundsätzen der Char ta der Vereinten 
Nat ionen und ihrer Resolution 1514(XV) 
vom 14. Dezember 1960 mit der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker, 

— nach Prüfung des dieses Gebiet betref
fenden Kapitels im Bericht des Sonder
ausschusses für den Stand der Verwi rk 
lichung der Erklärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker, 

— nach Anhörung der Erklärungen der Ver
t r e t e r Por tugals und Indonesiens, 

— nach Anhörung ferner der Erklärungen 
der Ver t re ter der F ren te Revolucionäria 
de Timor Leste Independente , 

— eingedenk dessen, daß gemäß Artikel 2 
Absatz 4 der Charta al le Staaten in ihren 
in ternat ionalen Beziehungen jede gegen 
die terr i tor ia le Integrität oder nat ionale 
Unabhängigkeit eines Staates gerichtete 
oder sonst mit den Zielen der Vereinten 
Nat ionen unvere inba re Androhung oder 
Anwendung von Gewal t zu unterlassen 
haben, 

— tief besorgt über die wei terh in kritische 
Lage in diesem Gebiet, die sich aus der 
fortgesetzten Weigerung der Regierung 
Indonesiens, die Best immungen der Re
solutionen der Genera lversammlung und 
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des Sicherhei tsrats durchzuführen, erge
ben hat , 

— u n t e r Hinweis auf ihre Resolutionen 3485 
(XXX) vom 12. Dezember 1975 und 31/53 
vom 1. Dezember 1976 und die Resolutio
nen des Sicherhei tsrats 384(1975) vom 22. 
Dezember 1975 und 389(1976) vom 22. April 
1976, 

1. bekräftigt das unveräußerliche Recht des 
Volkes von Ost-Timor auf Selbstbestim
m u n g u n d Unabhängigkeit sowie die 
Rechtmäßigkeit seines Kampfes um die 
Verwirkl ichung dieses Rechts; 

2. bekräftigt ih re Resolutionen 3485(XXX) 
und 31/53 sowie die Resolutionen des Si
cherhei ts ra ts 384(1975) und 389(1976); 

3. weis t die Behaup tung zurück, daß Ost-
Timor Indonesien angeschlossen worden 
sei, da das Volk dieses Gebiets nicht die 
Möglichkeit hat te , sein Recht auf Selbst
bes t immung u n d Unabhängigkeit frei 
ausüben; 

4. ersucht den Sonderausschuß für den 
S tand der Verwirkl ichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker, sich mit 
der Lage in diesem Gebiet wei terhin ak
t iv zu befassen, die Verwirklichung die
ser Resolut ion zu verfolgen, zur vollstän
digen u n d raschen Verwirklichung der 
Deklara t ion so bald wie möglich eine Be
suchsdelegation in dieses Gebiet zu ent
senden u n d der Generalversammlung auf 
i h r e r dreiunddreißigsten Tagung darüber 
zu ber ichten; 

5. ersucht den Generalsekretär, in Konsul
ta t ion mi t dem Vorsitzenden des Sonder
ausschusses in der Zwischenzeit umge
hend e inen Sonderbeauft ragten mit dem 
Ziel nach Ost-Timor zu entsenden, an 
Ort u n d Stelle eine gründliche Einschät
zung der gegenwärtigen Lage in diesem 
Gebiet vorzunehmen und Kontak te zu 
den Ver t r e t e rn der F ren te Revolucionäria 
de Timor Leste Independente und zur 
Regierung Indonesiens sowie zu den Re
g ie rungen andere r beteil igter Staaten 
herzustel len, um den Weg für eine Be
suchsdelegation des Sonderausschusses zu 
ebnen, und dem Sonderausschuß darüber 
zu ber ichten; 

6. l enk t gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Char
ta der Vere in ten Nationen die Aufmerk
samkei t des Sicherheitsrats auf die kr i t i 
sche Lage im Gebiet von Ost-Timor und 
empfiehlt ihm, alle wi rksamen Schritte 
zur Verwirkl ichung seiner Resolutionen 
384(1975) u n d 389(1976) zu unte rnehmen 
u n d zu gewährleisten, daß das Volk von 
Ost-Timor sein Recht auf Selbstbestim
m u n g und Unabhängigkeit voll ausüben 
k a n n ; 

7. forder t die Regierung Indonesiens und 
d ie Führung der F ren te Revolucionäria 
de Timor Leste Independente auf, dem 
In te rna t iona len Komitee vom Roten 
Kreuz u n d anderen Hilfsorganisationen 
die Einre ise nach Ost-Timor zu erleich
tern , dami t sie der Bevölkerung dieses 
Gebiets Hilfe leisten können; 

8. beschließt die Aufnahme des P u n k t s 
>Ost-Timor-Frage< in die vorläufige Ta
gesordnung ih r e r dreiunddreißigsten Ta
gung. 

Abs t immungsergebnis : +67 (darunter Por tu
gal) ; —26 (darun te r Indonesien); =47. 

Ausländische A r b e i t e r 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 

Maßnahmen zur Verbesserung der Lage 
und zur Sicherung der Menschenrechte 
u n d der Menschenwürde aller Wander
arbei ter . — Resolution 32/120 vom 16. De
zember 1977 

Die Generalversammlung, 
— un te r Hinweis auf die Al lgemeine Erklä

rung der Menschenrechte und das Inter
nat ionale Ubere inkommen zur Beseit i
gung aller Formen von rassischer Dis
kr iminierung, 

— im Hinblick auf das Wiener Ubere in
kommen über diplomatische Beziehun
gen von 1961 und das Wiener Überein
kommen über konsularische Beziehungen 
von 1963, 

— im Hinblick ferner auf das Übereinkom
men über Wanderarbe i te r (Ergänzungs
best immungen) von 1975 und die von der 
Generalkonferenz der In terna t ionalen 
Arbeitsorganisat ion 1975 verabschiedete 
Empfehlung über Wanderarbei ter , 

— un te r Hinweis auf ih re Resolutionen über 
Wanderarbei ter , insbesondere die Reso
lut ionen 3449(XXX) vom 9. Dezember 1975 
und 31/127 vom 16. Dezember 1976 sowie 
die Resolut ionen des Wirtschafts- und 
Sozialrats 1749(LIV) vom 16. Mai 1973 u n d 
1926(LVIII) vom 6. Mai 1975, in denen es 
der Rat für notwendig erachtete, daß die 
Vereinten Nat ionen die Lage der Wan
derarbei ter im Zusammenhang al ler ein
zelnen Elemente und in Verbindung mi t 
den al lgemeinen Fak to ren behandeln , die 
sich auf die Menschenrechte u n d die 
Menschenwürde auswirken , 

— in dem Bewußtsein, daß das Problem der 
Wanderarbe i te r wei te rh in für viele Län
der vor großer Bedeutung ist, daß es in 
bes t immten Regionen immer erns ter wi rd 
und daß die Menschenrechtskommission 
und andere in Frage kommende Organe 
der Vereinten Nat ionen unverzüglich 
Maßnahmen für den Schutz der Men
schenrechte u n d der Menschenwürde al
ler Wanderarbe i te r ergreifen sollten, 

— un te r Betonung ihrer erns ten Besorgnis 
über die De-faeto-Diskriminierung, der 
ausländische Arbei te r in einigen Län
dern trotz gesetzgeberischer u n d andere r 
Bemühungen um deren Verh inderung 
und Bestrafung unterworfen sind, 

— der Auffassung ferner, daß das Problem 
der Wanderarbe i te r aus vorübergehen
den politischen und wirtschaftlichen 
Gründen sowie aus sozialen und ku l tu 
rellen Gründen in einigen Regionen i m 
mer erns ter wird, 

— un te r Hinweis darauf, daß die Famil ie 
die natürliche u n d grundlegende Zelle 
der Gesellschaft ist u n d das Recht auf 
Schutz durch Gesellschaft u n d Staat ha t 
und daß die Famil ien der Wanderarbe i 
te r in diesem Zusammenhang Anspuch 
auf den gleichen Schutz wie die Wander
arbei ter selbst haben, 

— in Kenntnis der Arbei t der Sonderorga
nisationen, insbesondere der In te rna t io 
nalen Arbeitsorganisat ion, u n d einiger 
Organe der Vereinten Nationen, wie z. B. 
der Unterkommission für die Verhütung 
von Diskr iminierung und Minderhei ten
schutz, zu dem Problem der Wandera r 
beiter, 

— insbesondere in Würdigung der Bemü
hungen, die die Organisation der Ver
einten Nat ionen für Erziehung, Wissen
schaft und Kul tu r wei te rh in in der Frage 
der Wanderarbe i te r un te rn immt , 

— insbesondere davon überzeugt, daß Be
mühungen um eine enge Zusammenar 
beit zwischen der In terna t ionalen Ar
beitsorganisat ion und der Organisation 
der Vereinten Nat ionen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kul tu r zur Verbesse
rung der Lage der Wanderarbe i te r bei
t ragen werden, 

— in Kenntn is der Bemühungen der Ur
sprungsländer um eine Erleichterung der 
Rückkehr der Wanderarbe i te r u n d ihre 
Wiedereingl iederung in das wirtschaft
liche und soziale Leben ihres Landes, 

— un te r Hinweis auf die Resolution des 
Wirtschafts- und Sozialrats 2083(LXII) 
vom 13. Mai 1977, 

1. fordert alle Staaten auf, un te r Berück
sichtigung der Best immungen der von 
der In ternat ionalen Arbeitsorganisat ion 
angenommenen einschlägigen Ins t rumen
te sowie des In ternat ionalen Uberein
kommens zur Beseitigung aller Fo rmen 
von rassischer Diskr iminierung Maßnah
men zur Verhinderung und Beendigung 
Jeglicher Diskr iminierung von Wander
arbe i te rn einzuleiten und die Verwirk
lichung derar t iger Maßnahmen zu ge
währleisten; 

2. bi t te t alle Staaten, 
a) Wanderarbei ter , die in ih ren Gebieten 

einen ordnungsgemäßen Status haben, 
hinsichtlich der Ausübung der g rund
legenden Menschenrechte ebenso zu 
behandeln wie ihre eigenen Staatsan
gehörigen, besonders im Hinblick auf 

die Chancengleichheit und die Gleich
behandlung bezüglich Beschäftigung 
und Beruf, sozialer Sicherheit, gewerk
schaftlicher u n d kul ture l le r Rechte so
wie individueller und kol lekt iver F re i 
hei ten; 

b) mi t allen in ih ren Kräften s tehenden 
Mitteln die Verwirkl ichung der ent
sprechenden in terna t ionalen Ins t ru 
men te u n d den Abschluß bi la tera ler 
Abkommen zu fördern und zu erleich
tern, die un t e r anderem den u n e r 
laub ten Handel mi t ausländischen Ar
be i te rn un te rb inden sollen; 

c) alle erforderl ichen und geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um im Rah
men ihrer innerstaat l ichen Gesetzge
bung die volle Achtung der grundle
genden Menschenrechte und der von 
allen Wandera rbe i te rn e rworbenen so
zialen Rechte ungeachtet ihres Ein
reisestatus zu sichern; 

3. bi t te t die Regierungen der Gastländer, 
Vorkehrungen für angemessene Informa
t ions- u n d Aufnahmeeinr ichtungen zu 
treffen und Maßnahmen für die Ausbil
dung, die gesundheit l iche Bet reuung, so
ziale Dienstleistungen, die Unterbr ingung 
sowie für die kul ture l le und geistige En t 
wicklung der Wanderarbe i te r und ihrer 
Famil ien einzulei ten und zu gewährlei
sten, daß sie Aktivitäten zur Wahrung 
ih re r kul ture l len Wer te frei ausüben 
können; 

4. ersucht ferner die Regierungen der Ur
sprungsländer, für eine möglichst wei te 
Verbre i tung von Informat ionen zu sor
gen, die der möglichst umfassenden Auf
klärung der Wanderarbe i te r über ihre 
Rechte u n d Pflichten dienen, u n d für 
ih ren wi rksamen Schutz Sorge zu t ragen ; 

5. b i t te t alle Staaten um verstärkte Bemü
hungen zur Aufklärung der Öffentlich
keit der Gastländer über die Bedeutung 
des Beitrags der Wanderarbe i te r zur 
wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lung und zur Hebung des Lebensstan
dards in diesen Ländern; 

6. fordert Gastländer und Ursprungsländer, 
die dies für nützlich halten, im Hinblick 
auf eine Erle ichterung der Wiederein
gl iederung der Wanderarbe i te r in ih re 
Ursprungsländer zur Zusammenarbe i t auf, 
wobei die sozioökonomischen Bedingun
gen in diesen Ländern zu berücksichtigen 
sind; 

7. b i t te t die Organisation der Vereinten 
Nat ionen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kul tu r und die In terna t ionale Arbei ts
organisation, gemeinsam durch geeigne
te Mittel dafür Sorge zu t ragen, daß In
format ionen zur Beseit igung der Kli
schees u n d Vorurtei le, die zu einer De
facto-Diskriminierung der Wandera rbe i 
ter geführt haben, umfassend verbre i te t 
werden ; 

8. b i t te t die Regierungen der Gastländer, 
die Einlei tung von klar umrissenen Maß
nahmen zur Förderung der Normalis ie
rung des Famil ienlebens der Wandera r 
bei ter in ih rem Gebiet durch Famil ien
zusammenführung in Erwägung zu zie
hen ; 

9. fordert alle Staaten auf, die Ratifizie
rung des von der Generalkonferenz der 
In terna t ionalen Arbeitsorganisat ion ver 
abschiedeten Ubere inkommens über Wan
derarbe i te r (Ergänzungsbestimmungen) 
von 1975 in Erwägung zu ziehen; 

10. forder t die Organe der Vereinten Na
t ionen u n d die zuständigen Sonderorga
nisationen, da run te r auch die In te rna t io 
nale Arbeitsorganisat ion, auf, dieser F ra 
ge wei te rh in ih re Aufmerksamkei t zu 
widmen; 

11. empfiehlt der Menschenrechtskommission 
u n d dem Wirtschafts- und Sozialrat, in 
Zusammenarbe i t mit der In te rna t iona len 
Arbeitsorganisation, der Organisation der 
Vereinten Nat ionen für Erziehung, Wis
senschaft und Kul tu r und anderen in ter 
essierten Organisat ionen des Systems der 
Vereinten Nat ionen diese Frage auf ih
r e n bevors tehenden Tagungen auf der 
Grundlage der von den Vereinten Nat io
nen und den Sonderorganisat ionen an
genommenen Ins t rumente und der von 
ihnen ausgearbei te ten Dokumente und 
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Studien umfassend und gründlich zu be 
handeln, da run te r auch der Studie über 
die Ausbeutung von Arbeitskräften durch 
une r l aub ten u n d heimlichen Handel und 
des Berichts des vom 12. bis 24. November 
1975 in Tunis abgehal tenen Seminars 
über die Menschenrechte der Wander 
arbei ter . 

Abst immungsergebnis : Ohne förmliche Abst immung angenommen. 

P r o b l e m e des A l t e r n s 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 

In ternat ionales J a h r und Wel tversamm
lung zur Frage des Alterns. — Resolu
t ion 32/132 vom 16. Dezember 1977 

Die Generalversammlung, 
— un te r Hinweis auf die Erklärung über 

Fortschri t t u n d Entwicklung im Sozial
bereich und das Schwergewicht, das dar in 
auf Würde und Wert der menschlichen 
Persönlichkeit und auf die Rechte a l ter 
Menschen gelegt wird, 

— in Bekräftigung ihre r Resolution 3137 
(XXVIII) vom 14. Dezember 1973 über die 
>Frage der älteren und a l ten Menschen< 
sowie der dar in en tha l tenen Empfehlung 
an die Regierungen bezüglich der Not
wendigkei t , gut durchdachte Pol i t iken 
und P r o g r a m m e für ältere Menschen 
auszuarbei ten, 

— in Kenntn is de r Resolution des Wir t 
schafts- und Sozialrats 2077(LXII) vom 
13. Mai 1977, in der der Rat den Zwischen
bericht des Generalsekretärs über die 
Frage der älteren und al ten Menschen 
billigte, 

— überzeugt von der Notwendigkei t eines 
Meinungsaustausches und einer in te rna 
t ionalen Uberprüfung der verschiedenen 
Pol i t iken zur Frage älterer Menschen, 

1. b i t te t alle Staaten, dem Generalsekretär 
bis zum 1. Jul i 1978 ih re Ansichten zur 
Zweckmäßigkeit der Verkündung eines 
in te rna t iona len J ah r s zur F rage des Al
terns mitzutei len, das darauf abzielt, 
wel tweit die Aufmerksamkei t auf die 
ernsten Prob leme eines wachsenden Teils 
der Weltbevölkerung zu lenken ; 

2. b i t te t alle Staaten ferner, dem Genera l 
sekretär bis zum 1. Jul i 1978 mitzutei len, 
ob sie die Einberufung einer Weltver
sammlung zur Frage des Alterns für 
wünschenswert hal ten, um damit führen
den nat ionalen Persönlichkeiten und 
Sachverständigen der einzelnen Regie
rungen den Erfahrungsaustausch, die 
Suche nach Lösungen und die P lanung 
von P r o g r a m m e n zur Linderung der spe

ziell ältere Personen betreffenden P r o 
b leme zu ermöglichen; 

3. ersucht den Generalsekretär, einen Be
richt über die Ansichten der Mitglied
s taa ten zur Verkündung eines in te rna t io
nalen J ah r s zur F rage des Alterns sowie 
zur Einberufung einer Wel tversammlung 
zur Frage des Alterns auszuarbei ten und 
dar in geeignete Vorschläge über Mittel 
u n d Wege zur Durchführung eines Vor
habens oder be ider Vorhaben aufzuneh
men; 

4. beschließt die Aufnahme des P u n k t s 
>Probleme der älteren und alten Men
schern in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer dreiunddreißigsten Tagung, in des
sen Rahmen der Bericht des Generalse
kretärs und die diesbezüglichen Stellung
nahmen der Mitgliedstaaten behandel t 
werden sollen. 

Abst immungsergebnis : Ohne förmliche Abst immung angenommen. 

N a m i b i a 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: E rnen 

nung eines Sonderbeauf t ragten des Gene
ralsekretärs für Namibia. — Resolution 
431 (1978) vom 27.Juli 1978 

Der Sicherhei tsrat , 
— un te r Hinweis auf seine Resolution 385 

(1976) vom 30.Januar 1976, 
— in Kenn tn i snahme des in Dokumen t 

S/12636 vom lü.April 1978 en tha l tenen Vor
schlags für eine Regelung der Lage in 
Namibia, 

1. ersucht den Generalsekretär, einen Son
derbeauf t ragten für Namibia zu ernen
nen, um die baldige Unabhängigkeit Na
mibias durch freie Wahlen un te r der Auf
sicht u n d Kontrol le der Vereinten Nat io
n e n zu gewährleisten; 

2. ersucht den Generalsekretär ferner , zum 
frühestmöglichen Zei tpunkt einen Be
richt mi t seinen Empfehlungen für die 
Durchführung des Vorschlags gemäß der 
Resolution des Sicherhei tsrats 385(1976) vor
zulegen; 

3. b i t te t alle betroffenen Seiten eindringlich, 
alles in ihren Kräften Stehende zu tun, 
damit Namibia so bald wie möglich seine 
Unabhängigkeit erlangt . 

Abst immungsergebnis : + 1 3 ; — 0 ; = 2 : So
wjetunion, Tschechoslowakei. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Wieder
eingl iederung der Walfischbai nach Nami
bia. — Resolution 432(1978) vom 27.JUÜ 1978 

Der Sicherhei tsrat , 
— un te r Hinweis auf seine Resolut ionen 385 

(1976) und 431(1978), 

— insbesondere in Bekräftigung der Best im
mungen der Resolution des Sicherhei ts
r a t s 385(1976) über die ter r i tor ia le In tegr i 
tät und Einhei t Namibias, 

— in Kenn tn i snahme von Ziffer 7 der Reso
lut ion der Genera lversammlung 32/9 D, in 
der erklärt wurde , daß die Walfischbai 
ein in tegr ie render Bestandtei l Namibias 
ist, 

1. erklärt, daß die te r r i tor ia le Integrität und 
Einhei t Namibias durch die Wiederein
gl iederung der Walfischbai in sein Terr i 
tor ium gesichert werden muß; 

2. beschließt, der Einlei tung der no twendi 
gen Schri t te zur Sicherstel lung der baldi 
gen Wiedereingl iederung der Walfischbai 
in das Terr i tor ium von Namibia seine 
volle Unterstützung zu geben; 

3. erklärt, daß Südafrika bis zur Er re ichung 
dieses Ziels die Walfischbai in ke iner 
Weise nutzen darf, die die Unabhängigkeit 
Namibias oder die Lebensfähigkeit seiner 
Wirtschaft beeinträchtigt; 

4. beschließt, mi t dieser Angelegenhei t be 
faßt zu bleiben, bis die Walfischbai wieder 
voll in das Ter r i to r ium Namibias einge
gliedert ist. 

Abst immungsergebnis : Eins t immige Annah
me. 

U N - M i t g l i e d s c h a f t 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Aufnah

m e der Salomonen. — Resolution 433(1978) 
vom 17.August 1978 

Der Sicherhei tsrat , 
— nach Prüfung des Antrags der Salomonen 

auf Aufnahme in die Vere in ten Nat ionen 
(S/12801), 

> empfiehlt der Genera lversammlung, die 
Salomonen als Mitglied in die Vereinten 
Nat ionen aufzunehmen. 

Abst immungsergebnis : Eins t immige Annah
me. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 
Aufnahme der Salomonen. — Resolution 
33/1 vom 19.September 1978 

Die Genera lversammlung, 
— nach Erha l t der Empfehlung des Sicher

hei tsrats vom 17.August 1978, die Salomo
nen als Mitglied in die Vereinten Nat io
nen aufzunehmen, 

— nach Prüfung des Aufnahmeant rags der 
Salomonen, 

> beschließt, die Salomonen als Mitglied in 
die Vereinten Nat ionen aufzunehmen. 

Abst immungsergebnis : Annahme durch Ak
klamat ion. 
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Die Aufnahme der beiden deutschen Staaten 
in die Vereinten Nat ionen am 18. September 
1973 führte zu einem regen Anstieg des wis
senschaftlichen Interesses an den S t ruk tu ren 
und Funkt ionen des UNO-Systems in Ver
gangenhei t u n d Gegenwart . Es war daher 

nicht verwunderl ich, daß sich in den beiden 
deutschen UN-Gesellschaften Ini t ia t iven ent
wickelten, um durch S tandardwerke die Vor
aussetzungen für eine in tensivere wissen
schaftliche Beschäftigung mit dem UNO-Sy
stem zu erreichen. 
In der Bundesrepubl ik Deutschland handel t 
es sich hierbei einerseits um das 1977 von 
Rüdiger Wolfrum und anderen herausgege
bene >Handbuch Vereinte Nationen< mit 111 
Stichwortbeiträgen, anderersei ts um die von 
Klaus Hüfner und Jens Naumann zusammen
gestellte in terna t ionale Bibliographie über 
>Das System der Vereinten Nationen<, die in 
fünf Bänden erscheint und über 25 000 Zitie
rungen der Sekundärliteratur aus dem eng
lischen, französischen und deutschen Sprach
bereich enthält. In beiden Fällen waren es 
Veröffentlichungen der Forschungsstelle der 
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Na
tionen. 
In der DDR begann de r Staatsverlag 1974 mi t 
der Herausgabe einer 17bändigen Dokumen
tenre ihe über das UNO-System, wobei die 
Texte der Dokumente in Englisch, Franzö
sisch und Russisch sowie in deutscher Über
setzung wiedergegeben werden, um, wie es 
im Verlagsprospekt heißt, »den in der UNO 
und für die UNO Tätigen die Normat ivdoku
m e n t e und wichtigsten Resolutionen zu poli

tischen, ökonomischen und rechtlichen F ra 
gen in authent i scher Fassung in die Hand 
zu geben«. Herausgeber der Reihe sind Wolf
gang Spröte, der auch Vizepräsident der Liga 
für die Vereinten Nat ionen in der DDR ist, 
und H a r r y Wünsche; beide sind beim Ins t i tu t 
für In te rna t iona le Beziehungen an der Aka
demie für Staats- und Rechtswissenschaft in 
Potsdam-Babelsberg tätig. 
Jährlich sollen zwei Bände erscheinen; das 
Gesamtwerk liegt also frühestens 1982 voll
ständig vor. Die Bände 1 bis 3 behande ln Ent 
stehung, Hauptorgane sowie UNO-Resolutio
nen zu politischen und völkerrechtlichen P r o 
blemen; die Bände 4 bis 6 konzen t r i e ren sich 
auf die ökonomischen UNO-Inst i tut ionen und 
deren Aktivitäten auf entwicklungs- , handels-
und währungspolitischem Gebiet; die Bände 
7 bis 17 behandeln jeweils e ine Faehorganisa-
t ion bzw. Spezialorganisation«, deren Verfas
sung, Verfahrensordnung sowie ausgewählte 
Resolutionen aus ihrem Tätigkeitsbereich. 
Bisher sind insgesamt fünf Bände veröffent
licht worden. Als erster Band erschien 1974 
der Band 1, zusammengestel l t und eingeleitet 
von Har ry Wünsche. Eine Herausgabe der 
anderen Bände in numerischer Reihenfolge 
ist jedoch nicht vorgesehen. 
In Band 1 wird zeitlich erst nach der Grün
dung der Sowjetunion begonnen und mi t 
Hilfe von bi- und mul t i la te ra len Verträgen, 
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